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Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe, E-mails oder Faxe an die Redaktion zu kürzen. Anonyme Leserbriefe, E-mails oder Faxe werden
prinzipiell nicht abgedruckt. Sollten die Verfasser jedoch unter Angabe eines Pseudonyms abgedruckt zu werden wünschen, so kann dies mit
der Redaktion abgesprochen werden, allerdings nur, wenn die tatsächliche Identität des Schreibers bekannt gemacht wird.

Leserbrief zur „Geheim“-
Ausgabe 2/2006

Die Ausgabe 2/06 hatte den Themen-
schwerpunkt der nicht enden wollen-
den BND-Skandale. Nun sollte man
meinen, dass dieses Thema durch die
monatelange Behandlung durch alle
anderen Medien von Tagesthemen bis
SZ komplett aufbereitet worden sei.
Doch hier überrascht „GEHEIM“ er-
freulicherweise und belegt, dass die
anderen genannten Medien durchweg
nur an der Oberfläche gekratzt haben.
Die Autoren belegen akribisch, dass
das Problem viel tiefer liegt. Opper-
skalski kommt zu dem Ergebnis (S. 6)
„Die Skandale berühren bis ins Mark
das System der immer weiter ausgebau-
ten und vernetzten staatlichen Repressi-
onsinstrumente und den damit einher
gehenden Abbau demokratischer Rech-
te in der BRD. Der BND ist Teil dieses
Systems“ und schlussfolgert richtiger-
weise, dass „das gesamte Repressions-
instrumentarium in der BRD auf den
Prüfstand zu stellen“ sei, wozu es letzt-
lich „allerdings grundlegender gesell-
schaftlicher Veränderungen“ bedürfe.

Auch Niebel kommt zu diesem
Schluss. In seinem Beitrag zur „schlei-
chenden Mutation vom Geheimdienst-
kritiker zum Geheimdienstreformer“
konstatiert er u.a. (S. 13f.): „Wer heut-
zutage die bundesdeutsche ,Intelligence
Community’ reformieren möchte, si-
chert damit den Fortbestand des aktuel-
len Systems und bietet ihm die Mög-
lichkeit., die herrschenden Probleme
nicht lösen zu müssen, sondern weiter
verwalten zu können (…) Sowohl die
Linkspartei.PDS wie auch der Publizist
Erich Schmidt-Eenboom plädieren für
die Reform der Dienste in diesem Sin-
ne. Über eine Kritik zum Zweck einer ge-
rechteren Gesellschaft scheint niemand
mehr sprechen zu wollen.“ Es sind sol-
che radikalen, also im Wortsinn an die
Wurzel (des Systems) gehenden Posi-
tionen, die das Magazin „GEHEIM“
auszeichnen und immer wieder le-
senswert machen. Denn wie es im
„mainstream“ aussieht, mag ein Zitat
des in manchen Kreisen immer noch
als „Linker“ gehandelten Christian
Ströbele dokumentieren. In der von
seiner Partei beantragten halbstündi-
gen (!) Aussprache zum Thema BND
meinte er im Deutschen Bundestag

am 16.12.2004, das Kernproblem sei,
dass das „Vertrauen in der Bevölkerung
[in den BND!, hwh] wiederhergestellt“
werden müsse: „Ich hoffe, dass sich
dann, wenn die Recherchen dazu abge-
schlossen sind, Herr Hanning, der ehe-
malige Chef des Bundesnachrichten-
dienstes und heutige Staatssekretär
beim Bundesminister des Innern, hier-
hin stellt, die Fakten auf den Tisch legt,
sich beim den Journalisten entschuldigt,
die davon betroffen waren und darunter
gelitten haben, und damit der Öffent-
lichkeit kundtut, erstens dass wir so et-
was nicht dulden, zweitens dass solche
Sachen immer herauskommen und drit-
tens das solche Aktionen Konsequenzen
haben“ (BT-Protokoll, S. 620 [A]). Das
ist keine Blauäugigkeit sondern der
bewusste Versuch der reinen Kosme-
tik. Doch selbst dies ging einigen zu
weit. In direkter Antwort auf Ströbe-
le reagierte der CDU/CSU-Abgeord-
nete Reinhard Grindel: „Aber ich fin-
de, Sie sollten es jetzt nicht übertreiben.“
(BT-Prot. A.a.O.)

Facit: „GEHEIM“-Klartext ist
wichtiger denn je.

Heinz-W. Hammer
Essen; 8.8.06

Ahmed und die CIA
Ein alter Araber lebt seit mehr als 40
Jahren in Chicago. Er würde so ger-
ne Kartoffeln in seinem Garten
pflanzen, aber er ist ganz allein, alt
und zu schwach.

Also sendet er eine E-Mail an sei-
nen Sohn, der in Paris studiert, um
ihm sein Problem zu schildern: „Lie-
ber Ahmed, ich bin sehr traurig, denn
ich kann keine Kartoffeln in meinem
Garten pflanzen. Ich bin sicher, dass,
wenn Du bei mir wärest, mir umgraben

helfen könntest. Ich liebe Dich. Dein
Vater.“

Am nächsten Tag erhält der alte
Mann eine E-Mail: „Lieber Vater, bit-
te rühr den Garten nur nicht an. Da ha-
be ich das ‚Ding‘ versteckt. Ich liebe
Dich auch, Ahmed.“

Um 4 Uhr morgens erscheinen bei
dem alten Mann die US-Armee, die
Marines, das FBI, die CIA und sogar
eine Eliteeinheit der Rangers.

Sie durchwühlen den ganzen Gar-
ten, Millimeter für Millimeter, zie-

hen aber enttäuscht wieder ab, denn
sie haben nichts gefunden.

Am nächsten Tag erhält der alte
Mann eine neue E-Mail von seinem
Sohn: „Lieber Vater, ich bin sicher, dass
inzwischen die Erde überall im Garten
umgegraben ist, und dass Du Deine
Kartoffeln pflanzen kannst. Mehr
konnte ich für Dich nicht tun. Ich lie-
be Dich. Ahmed.“

(Quelle: http://www.bladi.netimodu-
les/newbb/sujet-43107-1-ahmed-et la-
cia.html oder http://www.psy-
desir.com/humour/)
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Vor 50 Jahren verbot das Bundesverfassungsgericht die Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD). Seitdem hängt dieses Parteienverbot wie ein Damokles-
schwert über allen linken und demokratischen Organisationen, die sich jenseits
des sozialdemokratischen-grünen Mainstreams artikulieren möchten. 

Aus Anlass des KPD-Verbots haben wir den ostdeutschen Rechtsanwalt Pro-
fessor Erich Buchholz gebeten, das Verfahren und seine Hintergründe darzustel-
len. Seine Ausführungen ergänzt sein westdeutscher Anwaltskollege,  Bürger-
rechtler, Publizist und GEHEIM-Autor Rolf Gössner mit seinen 20 Thesen zu den
Funktionen, Folgen und der Fortwirkung des KPD-Verbots. Wir bitten in diesem
Zusammenhang auch unsere Leserinnen und Leser um Beachtung und Nutzung
des Appells zur Aufhebung des KPD-Verbots. Wie niedrig das Damoklesschwert
über unseren Köpfen hängt, zeigt eine aktuelle Presseschau, die die GEHEIM-
Redaktion zusammengestellt hat. Damit wird überdeutlich: ein konsequenter
Kampf für die ersatz- und bedingungslose Aufhebung des KPD-Verbots sowie die
Entschädigung und Rehabilitierung seiner Opfer gehört zum unverzichtbaren
Kern der Auseinandersetzung um die Verteidigung der immer bedrohter wer-
denden demokratischen Rechte, gegen den systematischen Ausbau des staatlichen
Repressionsinstrumentariums in der BRD!

Der Teufel nahm an der UN-Hauptversammlung in New York teil, indem er sich
in der Gestalt von US-Präsident George W. Bush zeigte und so weiten Teilen der
Menschheit großes Unheil androhte, wenn sie sich nicht seinem Willen beugten.
Den Part des Teufelsaustreibers übernahm der venezolanische Präsident Hugo
Chávez. Bevor der wortgewaltige Bolivarianer zur verbalen Teufelsaustreibung an-
setzte, bekreuzigte er sich. Die im Internet downloadbare Rede (Tipps gibt die
GEHEIM-Redaktion) hatte es in sich, aber sie wird nicht ausreichen, um die
Kriegsverbrecher im Weißen Haus in ihre irdischen Schranken, geschweige denn
in die ewige Verdammnis zu weisen. Das Gegenteil ist leider der Fall. 

Der „Teufel“ George W. ließ  Ende August in der CIA einen „Mission Mana-
ger“ für Kuba und Venezuela ernennen, der dort Regierungswechsel im Sinne des
diabolischen Oncle Sam organisieren soll. Bushs Dämon gebührt daher die Ehre,
den Part des Agenten des Quartals zu übernehmen. 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch eine Analyse vom Chávez-Be-
rater Heinz Dieterich. Der Mitvordenker des Sozialismus des 21. Jahrhunderts
warnt vor der Möglichkeit, dass das Weiße Haus nach dem Auftritt des Venezola-
ners dessen Ermordung konkret angehen könnte. Anstelle eines Attentats hält er
den Giftmord für die möglichste aller Mordvarianten und verweist dabei auf den
Tod von Yassir Arafat. Ein weiterer Gefahrenpunkt ist nach Ansicht von Diete-
rich, dass Chávez an der Heimatfront über keine geschlossenen Organisationen
verfügt, so wie das in Kuba der Fall ist. Die Kräfte, die die bolivarische Revoluti-
on stützen und notfalls schützen sollen, seien im Moment noch sehr zersplittert.
Das könnte sich als Achillesferse der Revolution erweisen. Diese zu schützen, sei
aber lebensnotwendig, bevor man sich in die Schlacht mit dem größten Imperium
der Gegenwart stürze, meint Dieterich.

Zwecks praktischer Unterstützung des Exorzisten aus Venezuela veröffentlicht
GEHEIM die Namen von CIA-Agenten in Venezuela, die an der dortigen Bot-
schaft unter diplomatischer Tarnung operieren. Die Liste ist topaktuell! 

Punkt 1: 
GEHEIM-Dossier 
KPD-Verbot

Punkt 2: 
Vom Teufel in 
Menschengestalt 
und anderen 
Dämonen 
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In der Festung

Im Bundestagswahlkampf 2005 hatte
die SPD die Forderung der CDU/CSU
nach einer zentralen Datei von Polizei
und Geheimdiensten noch abgelehnt.
Das war nur ein Wahlkampfmanöver,
wie sich jetzt zeigt. Denn in der Regie-
rung mit der Union haben nun die So-
zialdemokraten diesem Projekt zuge-
stimmt. Das CDU-geführte Bundesin-
nenministerium hat sich mit den Län-
dern auf eine zentrale „Anti-Terror-Da-
tei“ geeinigt, die alle Erkenntnisse zum
internationalen Terrorismus enthalten
soll. Die SPD-Bundestagsfraktion wird
dies, wie gewohnt, im Parlament ab-
nicken.

Diese Datenbank wird Informatio-
nen des Bundesnachrichtendienstes
(BND), aller Verfassungsschutzämter
des Bundes und der Länder, der Poli-
zeibehörden und des Zollkriminalam-
tes bündeln. Damit wird die verfas-
sungsrechtliche gebotene Trennung
von Polizei und Geheimdiensten fak-
tisch aufgegeben. Das Bundesverfas-
sungsgericht wird irgendwann ent-
scheiden müssen, ob auch dieses Ge-
setz – wie so viele Sicherheitsgesetze
der letzten Jahre – gegen das Grund-
gesetz verstößt. Die Karlsruher Richter
werden es sich dabei nicht so leicht ma-
chen können wie die Süddeutsche Zei-
tung, deren Kommentatorin Annette
Ramelsberger am 31. Juli 2006 meinte,
das Trennungsprinzip sei zwar rechtlich
in Ordnung gewesen, aber nicht mehr
praktikabel.

Die neuen Regelungen des Entwurfs
gehen erheblich weiter, als ursprüng-
lich einmal diskutiert worden war. Ur-
sprünglich war eine reine „Islamisten-
datei“ geplant, jetzt sollen auch links-
und rechtsextremistische Terrorver-
dächtige erfasst werden, wobei wieder
einmal die für die Innenpolitik der
BRD typische, historisch und inhaltlich
absurde Gleichsetzung von „rechts“
und „links“ erfolgt. Es sollen nicht nur
„verdächtige Personen“ und so ge-
nannte „terroristische Vereinigungen“
erfasste werden, sondern auch Stiftun-
gen und Unternehmen mit möglichen
Verbindungen ins „islamistische Mi-
lieu“. Die persönlichen Daten, aber
auch Informationen über Bank-, Tele-
fon- und Internet-Verbindungen und
Führerscheindaten werden in dem vom

Bundeskriminalamt (BKA) geführten
Zentralcomputer gespeichert. Opfer
der Sammelwut werden „Verdächtige“
und ihre „Kontaktpersonen“. Zigtau-
sende Betroffenen werden erfasst sein,
ohne es zu wissen. 

Die Einrichtung dieser wahrlich an
George Orwells Warnung vor dem
Überwachungsstaat erinnernde Mon-
sterdatei darf nicht isoliert gesehen
werden, sondern steht in engem Zu-
sammenhang mit dem von der großen
Koalition geplanten „“Terrorismus-
bekämpfungsergänzungsgesetz“.
Denn die Regelungen über die Zen-
traldatei legen „nur“ fest, was gespei-
chert wird. Wie die Daten erhoben wer-
den, bestimmen andere Vorschriften.
Dabei gibt das Terrorismusbebekämp-
fungsergänzungsgesetz den Nachrich-
tendiensten umfassende neue Befug-
nisse. Es greift also eins ins andere über.
Nahezu zeitgleich wird vom Gesetzge-
ber die Schnüffelpraxis ausgeweitet
und zugleich dafür gesorgt, dass die vie-
len neu gesammelten Daten gespei-
chert und allen Sicherheitsbehörden
(egal ob Geheimdienste oder Polizei)
zugänglich gemacht werden.

Diesen Anschlag auf Privatsphäre
und Rechtsstaat beschließt die große
Koalition ausgerechnet in einer Zeit, in
der die Unkontrollierbarkeit der BRD-
Geheimdienste für jedermann offen-
kundig geworden ist. Denn dass der
Bundesnachrichtendienst massiv und
jahrelang Recht und Gesetz gebrochen
hat, wird nicht einmal mehr von seiner
eigenen Leitung bestritten. Der BND
hat kritische Journalisten bis ins Pri-
vatleben hinein observiert. Dafür mus-
ste sich  der BND-Präsident sogar bei
Betroffenen entschuldigen. Der BND
hat eine zwielichtige Rolle im Ent-
führungsfall el Masri gespielt und Be-
fragungen in Foltergefängnissen
durchgeführt. Wie man als „Dank“ für
diese Skandale dem BND und den an-
deren Diensten neue Befugnisse zu-
schanzen kann, bleibt völlig unver-
ständlich.

BND, MAD und Bundesamt für Ver-
fassungsschutz sollen noch weiter zu
geheimen Ermittlungsbehörden ausge-
baut werden, obwohl sie nicht der nor-
malen gerichtlichen Kontrolle unter-
liegen und die parlamentarische Auf-

sicht über die Dienste unzureichend
ausgestaltet ist.

Die am 9. Januar 2002 befristet ein-
geführten Regelungen des so genann-
ten Terrorismusbekämpfungsgesetzes
2002 („Otto-Katalog“) werden für wei-
tere fünf Jahre verlängert. Unter dem
Vorwand, auf den 11.9.2001 reagieren
zu müssen, peitschte der damalige In-
nenminister Otto Schily (SPD) im Eil-
tempo Einschränkungen der Bürger-
rechte durch. Die Geheimdienste dür-
fen seither „zur Terrorismusbekämp-
fung“ bei Kreditinstituten, Luftver-
kehrsunternehmen, Post- und Kommu-
nikationsdienstleistern jederzeit Daten
abfragen und Auskünfte einholen und
in Privatwohnungen Lausch- und
Spähangriffe durchführen. Alle Perso-
nen, die in sicherheitsempfindlichen
Einrichtungen arbeiten, werden seit
2002 vom Verfassungsschutzgeheim
überprüft. Von diesen Maßnahmen er-
fahren die Betroffenen erst dann, wenn
„eine Gefährdung der Aufgabenstel-
lung der Sicherheitsbehörden nicht
mehr zu besorgen ist“, meistens also gar
nicht.

Das jetzige Ergänzungsgesetz geht
noch weiter: Der BND, der eigentlich
für die Auslandsspionage zuständig ist,
erhält Befugnisse im Inland, um „aus-
landsbezogene Sachverhalte“ aufzu-
klären. Der MAD bekommt die glei-
chen Eingriffsmöglichkeiten wie der
Verfassungsschutz. Vor allem aber sol-
len bereits bestehende Auskunftsrech-
te der Nachrichtendienste zur Terror-
bekämpfung künftig auch dann gelten,
wenn „verfassungsfeindliche Aktivitä-
ten in Deutschland beobachtet werden,
falls diese eine Bereitschaft zur Gewalt
fördern“. Mit diesem schwammigen
Begriff der „verfassungsfeindlichen
Aktivitäten“ werden Ausnahmebe-
stimmungen, die angeblich nach dem
11.9.2001 nur vorübergehend gelten
sollten, für die Alltagsarbeit der Ge-
heimdienste übernommen. Da schwer
definierbar ist, was eigentlich unter
„verfassungsfeindlichen Aktivitäten“
zu verstehen ist, kommt dieser Gesetz-
entwurf einem Freibrief für die Schlap-
phüte gleich.

„Bewährte“ Befugnisse“ des BfV  –
so schreibt die Bundesregierung in
ihrem Gesetzentwurf – gelten künftig

ANTI-TERROR-DATEI

Sammelwut und Zentraldatei
Ein ungewöhnlich hohes Maß an Unverschämtheit, Frechheit und Anmaßung. Von Ulla Jelpke*
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auch bei „volksverhetzenden und mili-
tanten Bestrebungen“. 

Weiter schreibt die Bundesregierung:
„Die Nachrichtendienste können Aus-
künfte zu Fahrzeug- und Halterdaten
aus dem Zentralen Fahrzeugregister
auch automatisiert abrufen. Sie erhal-
ten die Ausschreibungsmöglichkeit
nach dem Schengener Durchführungs-
übereinkommen. Die Löschungsprüf-
fristen des BND werden an seine spezi-
ellen Aufgaben angepasst. Die bisheri-
ge Befugnis zur zollamtlichen Sicher-
stellung bei Geldwäscheverdacht wird
auf Fälle des Terrorismusfinanzierungs-
verdachts übertragen.“ 

Ferner wird Einsatz des sog. IMSI-
Catchers zur Identifikation von Mobil-
telefonen ausgeweitet. 

Später sollen die Geheimdienste auch
noch die Möglichkeit erhalten, online
im automatisierten Verfahren Auskünf-
te zu Kontostammdaten von Bankkun-
den abzurufen. Gegen diese Schnüffe-
lei in den Bankkonten läuft allerdings
derzeit eine Verfassungsklage, denn Fi-
nanzbehörden, BaföG- und Sozialäm-
ter haben jetzt schon den online-Zugriff
auf die Bankdaten. Die Karlsruher
Richter haben angedeutet, dass sie die-
se Tendenz zum „gläsernen Bürger“
nicht akzeptieren werden. Falls das
Bundesverfassungsgericht wider Erwar-
ten aber doch grünes Licht gibt, wird die
Bundesregierung sofort den Geheim-
diensten dieselben Befugnisse wie den
Finanzbehörden einräumen.

Insgesamt zeigt sich, dass der Weg in
den Überwachungsstaat weiter voran-
getrieben wird. Früher musste stets die
Organisierte Kriminalität als Begrün-
dung für Eingriffe in die Bürgerrechte
herhalten, heute ist es der „internatio-
nale Terrorismus“. Hat man erst einmal
neue Befugnisse für Polizei und Ge-
heimdienste geschaffen, werden diese
nach einer Schamfrist und nach nur
scheinbarer „Evaluierung“ verlängert
und ausgedehnt. Der Kreis de Betroffe-
nen wird erweitert und geht schließlich
weit über „Terrorismusverdächtige“
hinaus. Dies ist das Muster, das derzeit
wieder einmal zu besichtigen ist. Dies al-
les im Parlament durchzudrücken ist
dennoch in Anbetracht der jüngsten
BND-Skandale ein – wie Heribert
Prantl in der Süddeutschen Zeitung
vom 7. Juli 2006 kommentierte – „un-
gewöhnlich hohes Maß an Unver-
schämtheit, Frechheit und Anmaßung“. 

* Die Autorin ist Mitglied des Bundesta-
ges und innenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion.

Das Verbot der Kommunistischen Partei
Deutschlands vor 50 Jahren am 17. Au-
gust 1956 war das Ergebnis  eines gene-
ralstabsmäßig betriebenen Unterneh-
mens der Adenauerleute und ihrer US-
amerikanischen Herren auf allen politi-
schen und juristischen Ebenen. Dabei
kam den Medien  mit ihrem reak-
tionären Antikommunismus, den ich be-
reits 1946 in Westberlin anschaulich er-
lebte, eine außerordentliche Rolle zu,
die nach wie vor bestimmend ist.

Warum wurde in dem soeben gegrün-
deten westdeutschen Separatstaat BRD
ein solcher umfassender Plan zur Ver-
nichtung des Kommunismus in Angriff
genommen?

Aufgrund des Sieges über den Hitler-
faschismus erlangte nicht nur die UdS-
SR, die, wie damals allgemein bekannt
war, die Hauptlast der Niederringung
Hitlers mit hohem Blutzoll getragen hat-
te, weltweit hohes Ansehen und vielfäl-
tige Sympathie.

Auch die Kommunisten in aller Welt,
von denen bekannt war, dass sie als ent-
schiedenste Gegner des Naziregimes im
Lande die meisten Opfer  gebracht und
in der Emigration wirksam gegen die Na-
zis gekämpft hatten, wurden allgemein
geachtet und anerkannt. In Italien und
Frankreich wurde ihr Einfluss auf die
Staatspolitik sichtbar. In Ostdeutsch-
land vereinigten sich Kommunisten und
Sozialdemokraten; die westlichen Alli-
ierten verhinderten in Westdeutschland
den auch dort begehrten Zusammen-
schluss..

In Ostdeutschland wurde die Einheit-
spartei zur maßgeblichen politischen
Kraft

Die KPD wurde zum Feind Nr. 1
Diese politische Entwicklung im Gefol-
ge der Niederschlagung des Hitlerfa-
schismus traf die deutsche Reaktion ins
Mark und schwächte sie wie nie zuvor.
Das war für Adenauer und die Kräfte
hinter ihm  unerträglich und gefährlich.

Die KPD wurde zum Feind Nr. 1. Ge-
meinsam mit allen antikommunistischen
Kräften, auch jenen jenseits des großen
Teichs, den Mc Carty-Leuten, mit alten
und neuen Nazis und ihren Verbündeten
bliesen sie zum Generalangriff  gegen
den Kommunismus.

Dass die Kommunisten als entschei-
dende Kraft in dem von breiten Kreisen
der bundesdeutschen Öffentlichkeit un-
terstützten Kampf gegen die Remilitari-
sierung Westdeutschlands, gegen die
Spaltung  Deutschlands und die Gefahr
eines Bruderkrieges auftraten und in ei-
ner urdemokratischen plebiszitären
Form für eine Volksbefragung für Frie-
den und Einheit Deutschlands und für
den Abschluss eines Friedensvertrages
eintraten, erschien der politischen Re-
aktion in Westdeutschland besonders
bedrohlich.

Die mit der nach Art. 20 Abs. 2 GG
grundsätzlich zulässige Volksbefragung
den Deutschen in Ost und West vorzule-
gende Frage lautet schlicht: 

„Sind Sie gegen die Remilitarisierung
Deutschlands und für den Abschluss ei-
nes Friedensvertrages mit Deutschland
im Jahre 1951?“
Allein das Vorlegen dieser Frage soll

den Bestand der Bundesrepublik ge-
fährdet haben!

In der DDR konnte der Wille des
Volkes aufgrund eines Beschlusses der
Volkskammer vom 9.5.1951 in gehöriger
Form zum Ausdruck kommen: bei einer
Wahlbeteiligung von 99,53 % in der
DDR und 97,25 in Berlin-Ost bejahten
in der Zeit vom 23.5. – 13.6.1951 in der
DDR 95,93 % und in Berlin-Ost 97,45 %
die ihnen vorgelegte Frage.

In der BRD wurde solche Volksbefra-
gung am 24. 4. 1951 durch die Regierung
verboten – aus Angst vor einem auch von
dort zu erwartenden eindeutigen Ergeb-
nis.

Verboten wurden auch Vereinigun-
gen, die sich diesem Anliegen besonders
annahmen, so die Freie Deutsche Ju-
gend (FDJ), die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN), die Ge-
sellschaft für Deutsch-Sowjetische
Freundschaft und verschiedene Frie-
denskomitees. Nach einem Beschluss
der Adenauer- Regierung vom 19. Sep-
tember 1950 waren zuvor Kommunisten
aus dem öffentlichen Dienst entfernt
worden.

Im „Vorlauf“ wurde die 
FDJ verboten

Der die FDJ betreffende Verbotsbe-
schluss der Bundesregierung mit der Un-

50 JAHRE KPD-VERBOT

Das Damoklesschwert
Ein Geheimprozess, seine Hintergründe und Folgen 

Von Prof. Dr. jur. habil. Erich Bucholz*
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terschrift des Bundeskanzlers Adenau-
er und des Bundesministers des Innern
Dr. Lehr vom 26.Juni.1951 – 1335 C
1547/51 – gründet das Verbot auf Art. 9
Abs. 2 GG:

Die Tätigkeit der FDJ stelle einen An-
griff auf die verfassungsmäßige Ord-
nung des Bundes  dar. Die FDJ sei da-
her „kraft Gesetzes“ verboten. (GM-
Bl. Nr.17 v. 29.06.1951)
Diesen „Angriff auf die verfassungs-
mäßige Ordnung des Bundes“ sah
man darin, dass die FDJ sich sehr ak-
tiv gegen die Remilitarisierung West-
deutschlands und die dahingehende
Volksbefragung einsetzte und an der
Vorbereitung der Weltjugendfestspie-
le 1951 teilnahm!
Unterstützung der Volksbefragung und

der Weltjugendfestspiele als Grund für das
Verbot einer demokratischen Jugendorga-
nisation!

Im Verfahren gegen Angehörige des
„Hauptausschusses für Volksbefra-
gung“ vom 2.08.1954 – StE 68/52 und
StE 11/54 musste der 3. Strafsenat des
BGH einräumen: 

„In fast allen Kreisen der Bevölkerung
zeigten sich unabhängig von der partei-
politischen Überzeugung...erhebliche
Abneigung und Widerstand gegen die
von der Bundesregierung vertretene
Außenpolitik.“ „In das ’Nein zur Wie-
derbewaffnung’ mündeten zahlreiche
Stimmen aus den verschiedensten poli-
tischen oder weltanschaulichen oder
sonstigen Beweggründen.“   

Um auf strafrechtlichem Gebet den
Schlag gegen die Kommunisten führen
zu können, musste zunächst ein beson-
deres Strafgesetz gegen Kommunisten
geschaffen und erlassen werden.1

Die Alliierten hatten die früheren na-
zistischen Staatsschutzbestimmungen
für Hochverrat und anderes, völlig zu
Recht, außer Kraft gesetzt. Daher gab
es zunächst weder in Ost– noch in West-
deutschland Staatsschutzbestimmun-
gen.

Indessen enthielt der ursprüngliche
Text des Grundgesetzes in Art. 143 eine
völlig ausformulierte Hochverratsbe-
stimmung. Aber Adenauer genügte ein
solches – normales – Strafgesetz gegen
Hochverrat nicht. 

Deshalb erwirkte er das 1. StrÄG vom
30. August 1951, das nicht nur an die
Stelle des Art. 143 GG trat, sondern  mit
der „Staatsgefährdung“ (§§ 88 ff) eine
völlig neue Staatsschutzbestimmung
enthielt, die erklärtermaßen gegen die
Kommunisten gerichtet war und den ge-
waltlosen, so genannten schleichenden
Hochverrat erfasste. 

An der Ausarbeitung dieses Gesetzes
war maßgeblich Herr Schafheutle betei-
ligt, der bereits im nazistischen Justiz-
ministerium derartige Strafbestimmun-
gen ausgearbeitet bzw. vorbereitet hat-
te.

Über die weit gefassten, auf zu unter-
stellende Absichten der Täter abstellen-
den Straftatbestände  hinaus wurde
auch eine – an sich von Art. 101 GG aus-
geschlossene – Sonderjustiz geschaffen.

Durch einen neuen § 74 a GVG wur-
de bei jedem LG, in dessen Bezirk das
OLG seinen Sitz hat, eine besondere
Strafkammer errichtet, die über be-
stimmte, in dieser Vorschrift aufgeli-
stete  politische Strafsachen  zu ent-
scheiden hat, so namentlich Delikte
der Staatsgefährdung.

Die Rolle der Nazi-Richter
Über diesen 17 Sonder-Strafkammern,
die mit besonders erlesenen Richtern
besetzt wurden, nämlich übernommene
Nazi-Richter, stand als Revisionsinstanz
damals der 3. mit Präsidenten Dr. Gei-
er als Senatsvorsitzenden, später der 6.
– politische – Senat des BGH. Bei ihm
angeklagte Strafsachen, so Hochverrat,
Verfassungsverrat und Landesverrat,
entschied er in erster und letzter Instanz.

Adenauer und seine Leute wollten in
diesen politischen Strafkammern und
im politischen Senat des BGH  „be-
sonders hochwertige Richter für die-
se Aufgabe…  finden, die nicht jedem
liege.“
Diese Sonderjustiz brachte das 1.

StrÄG in den fünfziger Jahren gegen
Personen zur Geltung, die die Einheit
Deutschland wollten und sich gegen die
Adenauer-Politik wandten, welche dar-
auf gerichtet war, Westdeutschland zum
„Bollwerk gegen den Bolschewismus“
zu machen und in das westliche Militär-
bündnis zu integrieren.

Auf diese Weise lebte die Strafverfol-
gung der nazistischen Justiz in modifizier-
ter Form wieder auf. 

Um ganz sicher zu gehen, bereitete die
Adenauer-Justiz ein besonderes Urteil,
das so genannte Fünf-Broschüren-Ur-
teil2 vor, das die von ihrer Einstellung
her ohnehin genügend antikommunisti-
schen Richter der Sondergerichte als
Richtschnur für ihre strafrechtliche Ver-
folgung von Kommunisten und Sympa-
thisanten dienen sollte.

Das dazu erforderliche Verfahren vor
dem 3. Strafsenat des BGH wurde in ei-
nem Geheimprozess durchgeführt, das
am 8.4.1952  (StE 3/52) – in erster und
letzter Instanz! –  zu dem berüchtigten
Urteil führte,  dessen juristische Sub-

stanz umgekehrt proportional zu seiner
tatsächlichen Auswirkung in der politi-
schen Strafjustiz der damaligen Bun-
desrepublik war.

Kaum jemand weiß heute noch etwas
von diesem Urteil – wie überhaupt über
die seit Beginn der 50er Jahre in der
BRD betriebene politische Strafjustiz
der Mantel des Schweigens gebreitet
wird.

Gemäß der ausdrücklichen Festle-
gung auf dem Vorblatt der Urteilsaus-
fertigung findet sich dieses Urteil  nicht
in der amtlichen Sammlung der Ent-
scheidungen des BGH; es wurde auch
sonst nicht in der umfangreichen bun-
desdeutschen Fachpresse veröffentlicht
oder auch nur besprochen. 

Eine gewisse Publizität erlangte die-
ses Urteil durch einen späteren Aufsatz
Müller-Meiningens in der „Süddeut-
schen Zeitung“ vom 22.11. 1953 unter
der Überschrift „Hexenprozesse 1953 –
ein bedenklicher Ausweg“, also zu einer
Zeit, als die justiziellen Auswirkungen
dieses BGH-Urteils nicht mehr zu über-
sehen waren.

Hintergründe des 
Geheimprozesses

Was hat es mit diesem in einem Ge-
heimprozess ergangenen Urteil auf sich? 

Das Verfahren an sich war banal. In ei-
nem sog. objektiven, einem selbstständi-
gen Verfahren gern. §§ 430 StPO, wur-
den fünf Broschüren durch unangreifba-
res, sogleich rechtskräftig gewordenes
Urteil eingezogen. 

In diesen war gegen die auf Remilita-
risierung und Spaltung Deutschlands ge-
richtete Politik der Adenauerregierung
Front gemacht worden. 

Warum wurde der BGH bemüht? Hät-
te nicht die sonst übliche polizeiliche Be-
schlagnahme pp etwaiger unerwünschter
Schriftstücke genügt? Wäre nicht, wor-
auf der BGH in seinem Urteil  selbst hin-
weist, eine Einziehung dieser Schriften
auf der Grundlage des durch das „Blitz-
gesetz“ eigens für solchen Zweck ge-
schaffenen § 93 des damaligen StGB über
§§ 98 und 86 StGB ausreichend gewesen?
Warum wurde das höchste Strafgericht
für eine Einziehung von fünf Broschüren
bemüht?

Gemäß dem Antrag des Generalbun-
desanwalts fand jene Verhandlung vor
dem 3. Strafsenat des BGH unter Vorsitz
des Senatspräsidenten Dr. Möricke mit
weiteren vier Bundesrichtern in Anwe-
senheit des Vertreters der Bundesan-
waltschaft Bundesanwalt Schrübbers
statt. Abgesehen vom Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle als Protokollführer
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waren die Herren ganz unter sich im Sit-
zungssaal des Justizpalastes in Karlsruhe
– nur die fünf sichergestellten Bro-
schüren und die Akten vor sich auf dem
Richtertisch liegend. Einen Verteidiger
bzw. sonst Betroffenen, die etwas gegen
den Antrag der Bundesanwaltschaft hät-
ten vortragen können, gab es in diesem
Verfahren nicht, obzwar § 431 Abs. 2 und
3 StPO ausdrücklich deren Beteiligung
vorsah – ein gespenstiges Bild!

Wozu das? Dieses Geheimverfahren
wurde nur zu dem Zweck inszeniert, um
insgeheim Richtlinien für eine einheitli-
che und schlagkräftige Strafverfolgung
von Gegnern der Adenauerpolitik wegen
Hochverrats bzw. Vorbereitung zum
Hochverrat, also des schwerwiegendsten
Tatvorwurfs im politischen Strafrecht, zu
gewährleisten.

Alsbald nach dem Fällen dieses Urteils
wurde es hektographiert und auf dem
Dienstweg an die „Sonderstaatsanwalt-
schaften“ der politischen Strafjustiz der
Bundesrepublik verteilt. 

In der Folgezeit genügte es, unter Ver-
weis auf dieses BGH-Urteil wortgleich zu
erkennen: „Nach dem Urteil des Bun-
desgerichtshofes vom 8. April 1952 ..,“
„Folglich ist der Angeklagte schuldig im
Sinne der Anklage“ 

Als die Verteidiger in derartigen poli-
tischen Prozessen wiederholt nach die-
sem Urteil nachgefragt hatten, „schenk-
te“ man sich den ausdrücklichen Verweis
auf dieses BGH-Urteil. Es hieß jetzt nur
noch: Es ist „gerichtsbekannt“, „dass ...“
und deshalb ist der Angeklagte schuldig
im Sinne der Anklage. Müller-Martens
nannte dieses Vorgehen der bundes-
deutschen politischen Strafjustiz (eines
Staates, der sich rühmt, ein Rechtsstaat
zu sein!) „das Hexeneinmaleins der Kol-
lektivschuldvermutung“ und meinte, das
habe nicht einmal der Volksgerichtshof
der Nazis geschafft. 

Im Urteil wird der Inhalt der fünf Bro-
schüren weitgehend zutreffend wieder-
gegeben. In ihnen wurde gefordert:
Kampf gegen die Remilitarisierung
Westdeutschlands; Verhinderung der
Einbindung der Bundesrepublik in die
NATO; Einheit Deutschlands; gesamt-
deutsche Wahlen; Friedensvertrag; Ab-
zug aller Besatzungstruppen.

Solche Forderungen wurden damals –
gerichtsbekannt – in ganz Deutschland
erhoben.

Vieles, was in diesen Broschüren da-
mals als Besorgnis ausgesprochen wurde,
so die Remilitarisierung, die Einbindung
der Bundesrepublik in die NATO, die de-
finitive Spaltung Deutschlands, hat sich,
zum Schaden des deutschen Volkes, als-

bald danach in schlimmster Weise reali-
siert, einschließlich der vielen Toten bei-
derseits der „Mauer“. So hat die nach-
folgende Geschichte die historische
Wahrheit der Aussagen und Besorgnisse
in den fünf Broschüren bestätigt.

Da dem Wortlaut der Broschüren
nichts Hochverräterisches zu entnehmen
war, zog sich der 3. Strafsenat auf Stalin
zurück, der in seinem Buch „Fragen des
Leninismus“ auf Lenin verwiesen hatte,
der die Diktatur des Proletariats am 10.
November 1918 in seiner Arbeit „Die
proletarische Revolution und der Rene-
gat Kautsky“ als „die durch kein Gesetz
beschränkte ... Herrschaft des Proleta-
riats über die Bourgeoisie“ kennzeichne-
te. Um den Eindruck von Aktualität der-
artiger Thesen zu erzeugen, wurde statt
jener allseits bekannten Arbeit aus dem
Jahr 1925 eine aktuelle Neu-Auflage
(1951) angezogen. Wenn dann noch Le-
nins Erkenntnis der Notwendigkeit der
„Zerstörung der bürgerlichen Staatsma-
schine“ (Werke, Bd. XXII, S. 434)
bemüht wurde, dann wird dem Leser
heute unwillkürlich bewusst, dass die po-
litische Klasse in Bonn Lenin sorgfältig
studierte, als es 1990 darum ging, die
„Staatsmaschine“ des DDR-Staates ge-
waltsam zu zerstören.

.Jedenfalls genügte den Richtern des
3. Strafsenats dieses bei Stalin gefunde-
ne Zitat , um fast schulmäßig, wieder auf
die gesetzlichen Voraussetzungen des §
81 StGB zurückzukommen: „Gegen-
stand ihres“ – der DDR-Politiker – „An-
griffs ist ... die verfassungsmäßige Ord-
nung der Bundesrepublik, ihr Ziel die
bolschewistische Herrschaft im Bundes-
gebiet. Sie rechnen damit, ihren Plan
möglichst bald durchführen zu können.“
Denn „innerhalb eines Jahres nach Frie-
densschluss“ (!!!) „rechnen sie mit dem
Abzug der Besatzungstruppen“ – eine
von der DDR nicht beeinflussbare Be-
dingung!

Und was wird danach sein? Auch das
wissen die fünf Bundesrichter; sie wissen
nämlich, dass die DDR-Politiker „wissen
..., dass, wenn es ihnen gelingt, die Ein-
gliederung Westdeutschlands in die Ver-
teidigungsfront der Westmächte zu ver-
hindern, und beide Teile Deutschlands
unter ihrem Einfluss wiedervereinigt sein
sollten, allein schon von  der militärischen
Stärke der kommunistischen Staaten,
„auch ohne unmittelbares Eingreifen eine
seelische Bedrohung auf die Bevölkerung
auch Westdeutschlands ausgehen würde.“ 

Wer dieses Urteil als Jurist sine ira et
studio liest, kann gut nachvollziehen,
dass es in camera unter Ausschluss der
Öffentlichkeit produziert wurde; juristi-

scher und beweisrechtlicher Prüfung hält
es nicht stand.

Aber nun war ein solches rechtkräfti-
ges Urteil des höchsten bundesdeut-
schen Strafgerichts in mundo, in der Welt
– und nun konnte es als höchstrichterli-
cher Spruch seine angezielten verhee-
renden Wirkungen entfalten.

Massenhafte Verfolgungen
In der Folgezeit wurde unter Verweis auf
dieses Urteil nach dem Modell der „Tarn-
organisationen“, der „Kontakt- und
Konsensschuld“, missliebige (d. h. die
Adenauerpolitik kritisierende) Perso-
nen, die mit Kommunisten kontaktierten
oder sympathisierten, strafrechtlich ver-
folgt. Nach dem in diesem Urteil vorge-
führten Muster der Unterstellung und
Umdeutung, also der Verdrehung der
Wahrheit, wurden die zahlreichen Straf-
prozesse gegen Gegner der Adenauer-
politik durchgezogen.

Nun lief alles wie am Schnürchen. Ge-
stützt auf das BGH-Urteil vom 8.4.1952
wurden Unrechtsurteile am laufenden
Band am Fließband gefällt.

Gegen viele Hunderttausend Bundes-
bürger wurde die bereits erwähnte breite
politische Strafverfolgung betrieben.
Auch soweit sie nicht – nach Verurteilung
durch Richter, die in der NS-Zeit Karrie-
re gemacht hatten – in die bundesdeut-
schen Zuchthäuser und Gefängnisse ge-
worfen wurden, wurden sie zu politischem
Wohlverhalten gezwungen und mit z, T.
erheblichen Verfahrenskosten belastet;
andere wurden sichtlich (vom Verfas-
sungsschutz) observiert; den Verurteilten,
vielfach Opfer der Hitlerdiktatur, wurde
ihre Verfolgten-Rente gestrichen und sie
blieben Vorbestrafte. Sie wurden und
auch ihre Angehörigen wurden vielfälti-
gen weiteren Diskriminierungen ausge-
setzt. Es folgten der Radikalenerlass mit
seinen Berufsverboten und andere Pres-
sionen. Bis heute gibt es trotz später Ein-
sicht in die Rechtswidrigkeit der damali-
gen Gesinnungsjustiz und trotz vieler For-
derungen keine Rehabilitierung oder son-
stige Wiedergutmachung. 

Nach 1990 ging nach dem gleichen Mu-
ster der Unterstellung und Umdeutung
die nächste politisch-ideologisch ebenso
indoktrinierte Generation bundesdeut-
scher Staatsanwälte und Strafrichter ge-
gen ehemalige DDR-Bürger, namentlich
DDR-Hoheitsträger’, strafrechtlich vor.
DDR-Richtern und  -Staatsanwälten
wurde ohne jeden Beweis unterstellt, wis-
sentlich die Gesetze ihres eigenen Staa-
tes verletzt zu haben. Auch diesmal gab
der BGH, jetzt sein 5. Strafsenat, die ent-
sprechenden Orientierungen.
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Die angeblich völlig unabhängigen
bundesdeutschen Richter entschieden
dank der ihnen vom Gesetz (§ 261 StPO)
eingeräumten freien richterlichen Be-
weiswürdigung: Den (zur „Tatzeit“ meist
noch ganz jung gewesenen) Grenzsolda-
ten wurde – anders als schießwütige bun-
desdeutsche Beamte beurteilt werden –
unterstellt, sie hätten als „Mauerschüt-
zen“ auf Flüchtlinge „wie auf Hasen“ ge-
schossen, also vorsätzlich Menschen
getötet. Ihren Vorgesetzten wird der glei-
che Tötungsvorsatz unterstellt. Die unbe-
streitbare Tatsache, dass all diejenigen,
die versuchten, über die stark gesicherte
DDR-Westgrenze zu gelangen, oder die
in anderer gesetzwidriger Weise ihre
Ausreise erzwingen wollten, auf die ver-
schiedenste Weise seitens der BRD zu
derartigen Handlungen aufgestachelt
worden waren und überdies (wie Zeu-
genvernehmungen bewiesen) genau
wussten, welches Risiko sie eingingen,
wird ausgeblendet – ganz so, wie im 5-
Broschüren-Urteil die Tatsache, dass die
Adenauerregierung eine auf Remilitari-
sierung und Spaltung Deutschlands ge-
richtete Politik betrieb, weggelassen wur-
de.

Auf diese Weise wird die causa, die Ur-
sache der Antwort auf die Adenauerpo-
litik und dann später der staatlichen Re-
aktionen der DDR auf Gefährdungen ih-
rer Sicherheit und ihrer Existenz wegre-
tuschiert. 

Wenn man im Strafrecht das Verbre-
chen leugnet, wird die Strafe, die ja nur
die Konsequenz des Verbrechens ist, zur
Willkür!

In der Tradition der bundesdeutschen
politischen Strafjustiz, die nun seit 1991
vorgibt, die DDR-Geschichte „aufarbei-
ten“ zu wollen, paart sich als ihr Mar-
kenzeichen Rechtsbruch mit Geschichts-
und Sachverhaltsfälschung.

Rechtsbruch mit Geschichts-
und Sachverhaltsfälschung

Damals, in den 50er Jahren wurde zu-
nehmend ersichtlich, dass all die vorge-
nannten verwaltungsrechtlichen Verbote
und die polizeiliche Unterdrückung der
vorgenannten Organisationen sowie die
strafrechtliche Verfolgung von Personen
der Vorbereitung des vom Bundesver-
fassungsgericht auf Antrag der Adenau-
erregierung, ausgesprochenen verfas-
sungswidrigen Verbots der KPD am 17.
August 1956 diente.

Am 21. November 1951 hatte die Bun-
desregierung beim BVerfG den Antrag
auf Verbot der KPD wegen angeblicher
Verfassungswidrigkeit gem. Art. 21 GG
gestellt.

Gleichzeitig hatte die Bundesregie-
rung auch das Verbot der Sozialistischen
Reichspartei (SRP) beantragt, um in der
Öffentlichkeit den Eindruck zu er-
wecken, dass die Bundesregierung und
auch das BVerfG sich gleichermaßen ge-
gen rechts– wie linksextreme politische
Parteien wenden

In dem SRP-Verfahren entschied das
BVerfG am 23. Oktober 1952 durch sei-
nen Ersten Senat – 1 BvB 1/51 – (BVerf-
GE Bd. 2,1.) erstmalig über ein Partei-
verbot. So konnte sich das BVerfG zu-
gleich juristische Grundlagen für das
KPD-Verbot beschaffen; demgemäß
wird im KPD-Verbotsurteil auf das Ur-
teil vom 23.10.1952 verwiesen, so die Er-
kenntnis, dass Art. 21 Abs. 2 GG unmit-
telbar anwendbares Recht sei.

Im November 1954 hatte Adenauer in
einem Gespräch mit dem Präsidenten
des Ersten Senats des BVerfG Herrn
Wintrich, einen beschleunigten Fortgang
des Prozesses verlangt und angedroht,
über den Weg einer Änderung des Bun-
desverfassungsgerichtsgesetzes diese Sa-
che dem Zweiten Senat zu übertragen.

Am 17. August 1956 wird das
Verbot verkündet

Unter dem 17. August 1956 wurde das
Urteil des Ersten Senats – 1 BvB  2/51 –
verkündet.

Der Tenor der Entscheidung lautete:
1. Die Kommunistische Partei

Deutschlands ist verfassungswid-
rig.

2. Die Kommunistische Partei
Deutschlands wird aufgelöst.

3. Es ist verboten, Ersatzorganisatio-
nen für die Kommunistische Partei
Deutschlands zu schaffen oder be-
stehende Organisationen als Ersat-
zorganisation fortzusetzen.

4. Das Vermögen der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands wird zu
Gunsten der Bundesrepublik
Deutschland zu gemeinnützigen
Zwecken eingezogen.

In den Urteilsgründen selbst wurden
mehrere bemerkenswerte Aussagen ge-
troffen: 

So meint das Gericht, dass es nur un-
ter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs
des politischen Ermessens juristisch
nachprüfen könne, ob die Bundesregie-
rung nach Erwägung aller Umstände
dem Gebot des Verfassungsschutzes fol-
gend ein Antrag nach § 43 BVerfGG stel-
len oder die zulässige Maßnahme wegen
einer Gefährdung der Wiedervereini-
gung zurückstellen will. Das BVerfG will
nicht als politische Instanz dastehen.

Erklärt wurde weiterhin, dass ein Ver-

bot der KPD der Wiederzulassung einer
kommunistischen Partei im Falle ge-
samtdeutscher Wahlen rechtlich nicht
entgegenstehe. Dabei wurden gesamt-
deutsche Wahlen ins Auge gefasst, die die
Wiedervereinigung – gemäß Art. 146 GG
– herbeiführen würden. Die Kohlregie-
rung wusste 1990 davon nichts mehr.

Bemerkenswert sind weiterhin solche
Aussagen wie:
– Eine Partei ist nicht schon dann ver-

fassungswidrig, wenn sie die obersten
Prinzipien einer freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung (vgl. BVerf-
GE Bd. 2, S.1,S. 12 folgende) nicht an-
erkennt, es muss vielmehr eine aktiv
kämpferische, aggressive Haltung ge-
genüber der bestehenden Ordnung
hinzukommen.

– Artikel 21 Abs. 2 Grundgesetz verlangt
nicht wie § 81 StGB ein konkretes Un-
ternehmen; es genügt, wenn der poli-
tische Kurs der Partei durch eine Ab-
sicht bestimmt ist, die grundsätzlich
und  tendenziell auf die Bekämpfung
der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung gerichtet ist.

– Die eindeutig bestimmte Grenze zwi-
schen wissenschaftlicher Theorie, die
durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützt ist,
und politischen Zielen einer Partei, die
der Beurteilung nach Art. 21 Abs. 2
GG unterliegen, liege dort, wo die „be-
trachtend gewonnenen Erkenntnisse“
von einer politischen Partei in ihren
Willen aufgenommen und zu Bestim-
mungsgründen ihres politischen Han-
delns gemacht werden. 

– Eine Partei ist schon dann verfas-
sungswidrig, wenn sie eine andere so-
ziale und politische Ausprägung der
freiheitlichen Demokratie als die heu-
tige in der Bundesrepublik deshalb er-
strebt, um sie als Durchgangsstadium
zur leichteren Beseitigung jeder feind-
lichen demokratischen Grundordnung
überhaupt zu benutzen, –  mag diese
Beseitigung auch erst im Zusammen-
hang mit oder nach der Wiederverei-
nigung stattfinden sollen.

– Zu den Absichten, die eine Partei ver-
fassungswidrig im Sinne des Art. 2 Abs.
2 Grundgesetz machen, gehören nicht
nur diejenigen, die sie auf jeden Fall
auszuführen gedenkt, sondern auch
diejenigen, die sie nur verwirklichen
will, wenn die Situation dafür günstig
ist.
Auch dem juristisch nicht vorgebilde-

ten Leser erschließt sich, in welchem
Masse ständig von Absichten, Tendenzen
und Willen die Rede ist, also von subjek-
tiven Vorgängen,, die – wie der Straf-
rechtler weiß – nur zu gern unterstellt,
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statt bewiesen werden.
Die Verfassungsrichter

sollten, mussten und woll-
ten aus politischen Grün-
den so entscheiden.
Gemäß diesen wurden
scheinjuristische Begrün-
dungen nachgeschoben. 

Jedenfalls kann man
mit solchem juristischen
Vokabular nach Belieben
jede missliebige Partei
verbieten. Mit Rechtssi-
cherheit hat solches
nichts zu tun. 

Die juristische Reich-
weite, der räumliche Gel-
tungsbereich des KPD-
Verbots beschränkt sich
auf den damaligen räuml-
ichen Geltungsbereich
des Grundgesetzes. Die Erstreckung des
Geltungsbereichs des GG auf das Bei-
trittsgebiet, das ehemalige Staatsgebiet
der DDR per 3.10.1990, berührt nicht die
hier gegründete KPD; diese  unterfällt
nicht dem KPD-Verbot von 1956 und ist
daher in Ostdeutschland eine legale Par-
tei.

Übrigens betrifft das Verbot der FDJ
von 1951 in der BRD nicht die in der
DDR gegründete und auch nach 1990 im
Beitrittsgebiet bestehende FDJ; sie ist,
jedenfalls im Beitrittsgebiet, – weiterhin
– legal. 

Der zeitliche Geltungsbereich des
KPD-Verbots ist verbal nicht begrenzt,
also endlos. Indessen wollten die Richter
des BVerfG solches aus ihrer Sicht nicht
um jeden Preis. Sie erklärten, dass der
Bundesregierung nicht verwehrt sei, eine
Neugründung oder Wiederzulassung der
KPD, insbesondere im Zusammenhang
mit der „Wiedervereinigung“, zu tolerie-
ren, wobei sie dabei im Sinne des Art. 146
GG an gesamtdeutsche Wahlen dachten.
Jedenfalls aus Rechtsgründen, meinten
die Richter, sei solches nicht ausge-
schlossen.  

Unmittelbare juristische 
Wirkung

Die unmittelbare juristische Wirkung des
Verbots der KPD besteht in ihrer Auflö-
sung, in der Konfiszierung ihres Vermö-
gens und im Verbot von Ersatzorganisa-
tionen. Den Kommunisten wurde damit
ihre Betätigung in ihrer politischen Par-
tei de jure und kraft der Staatsmacht der
BRD – wie schon bei den Nazis –  auch
de facto unmöglich gemacht.

Politisch  stellt dies einen beispiellosen,
nur an die Praxis der Nazis erinnernden
Schlag gegen all diejenigen und eine aku-

te Bedrohung all derjenigen dar, die so-
ziale Gerechtigkeit und dazu eine ande-
re, eine soziale oder eine sozialistische
Republik wünschen und sich dafür ein-
setzen.

So trifft dieses KPD-Verbot politisch
nicht nur die Kommunisten.

Die Aussagen im Verbots-Urteil sind
außerordentlich weit reichend:

Wenngleich – um dem Grundrecht auf
Meinungsfreiheit (Art. 5) Genüge zu tun
– das Vertreten von philosophischen,
ökonomischen und sozialen, auch marxi-
stischen Auffassungen vom KPD-Verbot
nicht berührt wird, solange nur theore-
tisch gedacht wird, so kommt das KPD-
Verbot, zumindest mit seiner Drohwir-
kung, sofort zur Geltung, wenn aus der-
artigen Einsichten und Erkenntnissen –
was an sich selbstverständlich ist – prak-
tische Schlussfolgerungen gezogen,
wenn aus diesen Erkenntnissen prakti-
sche Aktivitäten erwachsen oder zum
Handeln aufgerufen  wird. 

In Übereinstimmung mit dem „Ewig-
keitsgebot“ des Art. 79 Abs.3 GG der für
das GG  maßgeblichen Bestimmungen
will das KPD-Verbot so jeden gesell-
schaftlichen Fortschritt verbieten.

Auswirkungen und 
Konsequenzen bis heute

Es ist der offen reaktionäre Versuch, in
die Speichen des Rades Geschichte zu
greifen und dieses Rad anzuhalten, die
zunehmend unmenschlichen Verhältnis-
se in der BRD zu verewigen, zu betonie-
ren!

Dass die gesamte Menschheitsge-
schichte darin besteht, neue über die je-
weiligen Verhältnisse hinausgehende
Gedanken und Erkenntnisse zu ent-
wickeln und diese in die Tat umzusetzen

– wie das in Gestalt der Re-
formation und der französi-
schen Revolution von 1789
für das heutige Europa maß-
gebend wurde –, wollen die
Richter des BVerfG nicht wis-
sen.  

Das KPD-Verbot stellt eine
Bedrohung jeglichen
Bemühens um eine Alternati-
ve zu den derzeitigen politi-
schen und ökonomischen
Verhältnissen in der BRD
dar, weil solches als „Durch-
gangsstation“  zu einer ande-
ren Republik aufgefasst wer-
den kann, was den Aussagen
des KPD-Verbotsurteils un-
terfiele.

So erfasst der wiederbeleb-
te Antikommunismus keines-

wegs nur Kommunisten, sondern auch
andere, die über die derzeitigen Zustän-
de hinaus denken und eine dem Gebot
der Menschenwürde (Art.1 GG) gemäße
Veränderung dieser Zustände wollen.

Wenn kürzlich in einem Aufruf zur
Gründung einer neuen Linken von einer
„Veränderung der Zustände und des
Denkens“  die Rede ist und in „ökono-
misch-sozialen Regulierungen, kollek-
tiv-sozialstaatlichen Strukturen sowie...
Errungenschaften der bürgerlichen De-
mokratie“ – also sämtlich die freiheitli-
che demokratische Grundordnung die-
ser Republik wahrlich nicht gefährdende
Vorgänge – ein  „Ausgangspunkt für wei-
tergehende Veränderungen dieser Ge-
sellschaft“ gesehen wird, dann könnte ein
findiger reaktionärer bundesdeutscher
Verfassungsrechtler, angelehnt an das
KPD-Verbotsurteil solches als Planung
einer  „Durchgangsstation“  zu einer an-
deren Republik auffassen.

Die neue Linke wird zu besorgen ha-
ben, dass sie den Maßstäben des KPD-
Verbotsurteils unterfällt.

Solange das KPD-Verbot nicht besei-
tigt ist, wirkt es in Gegenwart und Zu-
kunft als ein Maulkorb-Urteil, als Fessel
jeglichen Fortschritts.

* Unser Autor ist Rechtsanwalt in Berlin.
Die Zwischenartikel in seinem Artikel
stammen von der Reaktion

Quellen:
1 Näheres hierzu siehe u.a. in „Staat ohne

Recht; des Bonner Staates strafrechtliche
Sonderjustiz“, Gerats, Kühlig, Pfannen-
schwarz, Berlin VEB Deutscher Zentralver-
lag, 1959.

2 Siehe dazu Erich Buchholz. Das Fünf-Bro-
schüren-Urteil; Weissenseer Blätter, 1/2000,
S. 54
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Am 17. August 1956 verbot das Bundes-
verfassungsgericht die Kommunistische
Partei Deutschlands. Dieses Parteiver-
bot, das zweite und letzte in der Ge-
schichte der Bundesrepublik, war Teil ei-
ner politischen Justiz im Kalten Krieg
und zog massenhafte Repressionen gegen
Linke nach sich. Im Folgenden doku-
mentieren wir Thesen von Rolf Gössner,
die dieser während der Veranstaltung „50
Jahre KPD-Verbot“ im Theater Berlin-
Karlshorst am 19. August 2006 auszugs-
weise zur Diskussion stellte. 

KPD-Verbot und Kommuni-
stenverfolgung im Kalten Krieg

„Wer sich nicht von den Kommunisten –
und das hieß in der politischen Realität im
allgemeinen: von einem sozialistischen
Anspruch überhaupt – strikt absetzte, un-
terlag von vornherein einer politischen
Diffamierung“ (Alexander von Brünn-
eck).
„Die Kriminalisierung der Anhänger und
Mitglieder der KPD trug mit dazu bei, die
Frage nach dem Inhalt und der Berechti-
gung ihrer politischen Anschauungen und
Vorhaben zu verdrängen“ (Dirk Blasius).

1.Das KPD-Verbot ist ein Produkt
der wehrhaften Demokratie – ei-

nes Staatsschutzkonstrukts, das mit den
Lehren aus der Weimarer Republik be-
gründet wird, die angeblich schutzlos
dem Extremismus von rechts und links
ausgesetzt gewesen sei. Im Kalten Krieg
konzentrierte sich diese wehrhafte De-
mokratie – trotz ursprünglich antinazi-
stischer Zielrichtung – vornehmlich auf
die Bekämpfung von Kommunisten,
Antifaschisten und anderen linken
Kräften. Diese politische Ausrichtung
gehörte zur Strategie zu Beginn des Kal-
ten Krieges, Westdeutschland zum Boll-
werk gegen den kommunistischen
Osten auszubauen. Das KPD-Urteil
half mit, die ökonomische Restauration
und die Remilitarisierung in West-
deutschland abzusichern und zu stabili-
sieren.

2.Das Urteil ist letztlich eine poli-
tisch motivierte Entscheidung, mit

der das Bundesverfassungsgericht auf
Antrag und Drängen der Adenauer-Re-
gierung, aber mit etlichen Bedenken
verfügte, dass die KPD aufgelöst wer-
den müsse – und zwar nicht etwa wegen

ihrer akuten Gefährlichkeit, wegen
konkreter Umsturzversuche oder ge-
planter Gewalt, sondern weil sie „ag-
gressiv kämpferisch verfassungswidrige
Fernziele“ verfolge. „Eine Partei kann...
auch dann verfassungswidrig... sein,
wenn nach menschlichem Ermessen kei-
ne Aussicht darauf besteht, dass sie ihre
verfassungswidrige Absicht in absehbarer
Zukunft werde verwirklichen können“,
argumentierten die Richter. Ein klares
Präventionsurteil. 

3.Das Urteil folgte damit der Präven-
tionskonzeption des (neu-alten)

politischen Strafrechts von 1951, wo-
nach die „kalte Revolution“ die eigentli-
che Gefahr für den demokratischen
Staat sei. „Der allseits anerkannte
Hauptzweck des Gesetzes ist es, den ge-
waltlosen Umsturz zu erfassen, einsch-
ließlich derjenigen Betätigungen, die
das Land dazu reif machen sollen“ (zit.
Bundesrats-Prot.). Das Gericht stützte
sich in seinem Urteil weitgehend auf das
als hochverräterisch eingestufte KPD-
“Programm zur Nationalen Wiederver-
einigung“ von 1952 und auf gewisse ver-
balradikale Passagen, wie die vom „re-
volutionären Sturz des Adenauer-Regi-
mes“ – obwohl die KPD sich schon
während des jahrelangen Verbotsver-
fahrens von Teilen des Programms ver-
abschiedet hatte. 

4.Das Verbot erging, obwohl die
KPD in keiner Weise und zu keiner

Zeit eine wie auch immer geartete Ge-
fahr für den Bestand der Bundesrepu-
blik darstellte. Im Gegenteil: Ihre Wahl-
ergebnisse tendierten bis 1956 gegen
Null (1953: 2,2 Prozent); ihre eigene Po-
litik, ihre hierarchisch-autoritäre Struk-
tur und ihre Fixierung auf die SED der
DDR, aber auch auf die – noch stalini-
stische – KP der Sowjetunion dürften
mit dazu beigetragen haben, dass die
KPD schon ohne staatliches Zutun an
Bedeutung verloren und sich ins politi-
sche Abseits manövriert hatte. Die
staatlichen Verfolgungsmaßnahmen
und der antikommunistische Grund-
konsens hatten zu ihrer weitgehenden
Isolierung noch beigetragen. 

5.Erst zweimal in der bundesdeut-
schen Geschichte sind Parteiver-

botsverfahren mit Erfolg durchgeführt
worden: Das Bundesverfassungsgericht
hatte vier Jahre vor der KPD bereits die

nazistische „Sozialistische Reichspar-
tei“ (SRP) verboten, die als Nachfolge-
partei der NSDAP eingestuft worden
war. Dieses Verbot hatte in Deutsch-
land eine historisch begründete Legiti-
mität. Die Regierung Adenauer hatte
die beiden Verbotsanträge 1951 gleich-
zeitig eingereicht. Auf Zeitgenossen
wirkte das wie der krampfhafte Ver-
such, die politische Symmetrie zu wah-
ren – denn der eigentliche Feind wurde
in der antikommunistisch geprägten
Bundesrepublik generell links verortet,
ehemalige Nazis hingegen waren früh-
zeitig in Staat und Gesellschaft inte-
griert worden. Und so konzentrierte
sich die „wehrhafte Demokratie“ – trotz
ursprünglicher antinazistischer Ziel-
richtung – vornehmlich auf die
Bekämpfung von Kommunisten, Anti-
faschisten und anderen linken Kräften. 

6.Mit dem Verbot der KPD im Jahre
1956 war der Höhepunkt der Kom-

munistenverfolgung in Westdeutsch-
land erreicht worden. Es rechtfertigte
und forcierte noch die insgesamt zwei
Jahrzehnte währende Politische Justiz
gegen Kommunisten, gegen deren
Bündnispartner und (vermeintliche)
Gesinnungsfreunde – und sicherte ihre
Fortsetzung höchstrichterlich ab. In der
Zeit von 1951 bis 1968 gab es staatsan-
waltschaftliche Ermittlungsverfahren
gegen fast 200 000 Personen, etwa 10 000
Menschen sind verurteilt worden und
mussten Freiheitsstrafen verbüßen. Das
Verbot hat sich als ein Mittel gesell-
schaftlicher Repression erwiesen, de-
ren Auswirkungen weit über den Kreis
der unmittelbar Betroffenen hinausge-
hen. Über 500 000 Menschen waren da-
von direkt und indirekt betroffen.

7.Mit Hilfe des KPD-Verbots und
der Politischen Justiz wurden sämt-

liche kommunistischen Massen- und
Bündnisorganisationen zerrieben. Mit
verfassungsrechtlich und rechtsstaat-
lich zweifelhaften Mitteln wurde die
Grundlage der politischen Arbeit der
kommunistisch orientierten Linken
und ihrer Bündnispartner zerschlagen.
Praktisch ihre gesamte politische
Betätigung wurde kriminalisiert und
aus dem öffentlichen Willensbildungs-
prozess weitgehend ausgeschaltet.
Nach dem KPD-Verbot sind jährlich bis
zu 14.000 staatsanwaltschaftliche Er-

50 JAHRE KPD-VERBOT

„Wehrhafte Demokratie“ in Aktion
20 Thesen zu Funktionen, Folgen und Fortwirkung des KPD-Verbots. Von Rolf Gössner
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mittlungsverfahren anhängig gewesen,
wurden bis zu 500 Kommunisten, Sym-
pathisanten und Kontaktpersonen ver-
urteilt. Berufsverbote, Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte und des
Wahlrechts folgten. Erst ab 1964 nahm
die Verfolgungsintensität allmählich ab.

8.Kriminalisiert wurde damit die po-
litische Betätigung auch von Men-

schen, die als KPD-Mitglieder oft maß-
geblich am Widerstand gegen das NS-
Regime beteiligt und mit äußerster
Härte verfolgt worden waren und un-
mittelbar nach 1945 bis Anfang der 50er
Jahre einen starken antifaschistischen
Einfluss in den Parlamenten und Lan-
desregierungen sowie in den Gewerk-
schaften ausgeübt hatten. Kriminali-
siert wurden damit Menschen, dies sei
ausdrücklich betont, die „keine politi-
schen Morde, keine Aufstandsversu-
che, keinerlei Gewalttaten“ begingen –
wie der in Kommunistenprozessen ver-
teidigende Anwalt und spätere Justiz-
minister von Nordrhein-Westfalen,
Diether Posser, in seinem Buch „An-
walt im Kalten Krieg“ zurecht festge-
stellt hat.

9.Kriminalisiert, verfolgt und abge-
urteilt wurden diese Menschen

ausgerechnet von einer Justiz, die mit
Hunderten von NS-Tätern errichtet
worden war. Selbst die furchtbarsten Ju-
risten der NS-Sondergerichte waren in
Amt und Würden zurückgekehrt und
besetzten Schlüsselpositionen – nicht
zuletzt auch in den speziellen Straf-
kammern der Landgerichte, die extra
für politische Strafsachen eingerichtet
worden waren. So kam es, dass die neu-
en Verfolger nicht selten die Täter von
gestern waren und viele der Bestraften
bereits unter den Nazis verfolgt worden
waren.

10.Die Politische Justiz gegen
Kommunisten wirkte in der

Bundesrepublik lange Zeit in stiller
oder offener Übereinkunft mit der
überwiegenden Mehrheit der Bevölke-
rung. Es gab relativ wenig Solidarität
mit ihren Opfern. Eine der Intensität
und dem Ausmaß der staatlichen Re-
pression angemessene Opposition gab
es nicht. Die antikommunistische Hy-
sterie der Adenauer-Ära, das tief ver-
wurzelte Feindbild Kommunismus wa-
ren hierfür mitverantwortlich. Der all-
gegenwärtige Kommunistenverdacht,
die Angst vor kommunistischer „Un-
terwanderung“ lähmten bis hinein in die
SPD und die Gewerkschaften und
machten diese auch noch zu Handlan-
gern der Kommunistenhatz (s. der Fall
Victor Agartz). 

11.Die 17-jährige Ära dieser ex-
zessiven Kommunistenverfol-

gung fand erst unter der Großen Koali-
tion 1968 mit der Liberalisierung des
politischen Strafrechts ein vorläufiges
Ende – ohne damit allerdings die Poli-
tische Justiz in ihrer Substanz zu tref-
fen. Die Geschichte dieser Staats-
schutz-Justiz zeigte deutlich, dass eine
eher isolierte Bürgerrechtsopposition
nur wenig auszurichten vermag, wenn
zentrale gesellschaftspolitische oder
gar internationale Interessen entgegen-
stehen, wenn herrschende Legitimatio-
nen, Feindbilder, Ausgrenzungs- und
Entsolidarisierungsstrategien nicht
durchbrochen werden können. Denn
erst innenpolitische und internationale
Veränderungen haben letztlich die
Strafrechtsreform der Großen Regie-
rungskoalition Ende der 60er Jahre er-
möglicht – die allerdings von einer
zähen Oppositionsarbeit, insbesondere
der Strafverteidiger, vorbereitet wor-
den war.

12.Zu den erwähnten Veränderun-
gen zählten einerseits die innere

Konsolidierung der Bundesrepublik als
westlich integrierter Staat mit eigener
Armee und Notstandsverfassung für
den Ausnahmezustand, des weiteren
die Konsolidierung als kapitalistische
Wirtschaftsgesellschaft mit „sozialer
Marktwirtschaft“; andererseits die ver-
änderte außenpolitische Großwetterla-
ge, die offizielle Verhandlungen mit der
DDR und eine Entspannungspolitik er-
möglichte. Diese Neuorientierung setz-
te straffreie Ostkontakte geradezu vor-
aus; die Kommunistenverfolgung wur-
de zum Anachronismus. Der Antikom-
munismus hatte seine Integrations-
funktion eingebüßt, ohne jedoch auf
dem Müllhaufen der Geschichte zu lan-
den.

13.Die Legitimationskraft der
„kommunistischen Gefahr“

überdauerte die Zeiten, wurde im Lau-
fe der Jahrzehnte aber variiert, ergänzt
und dominiert durch immer neue Be-
drohungsszenarien, wie „linksextremi-
stische Gefahr“ und Terrorismus, „Or-
ganisierten Kriminalität“ und „krimi-
nelle Ausländer“ und nicht zuletzt
durch den „extremistischen Islamis-
mus“ und den „internationalen Terro-
rismus“.  Der Staatsschutz erfuhr im
Zuge einer zur Maßlosigkeit neigenden
Präventionsstrategie insgesamt eine
noch weitere Vorverlagerung, wobei die
Instrumentarien und das staatliche Vor-
gehen unter anderen historisch-politi-
schen Rahmenbedingungen wesentlich
ausdifferenziertere Formen angenom-

men haben. Für jene Phase der Staats-
schutzentwicklung, die auf die massen-
hafte Kommunistenverfolgung folgte,
stehen nach einer gewissen Liberalisie-
rung die Politik der Berufsverbote so-
wie die Anti-Terror-Gesetzgebung der
70er/80er Jahre und diejenige nach dem
11.9.2001 bis heute – eine Gesetzge-
bung und Maßnahmepolitik, die all-
mählich alle Bürger zu potentiellen Si-
cherheitsrisiken erklären und den Aus-
nahmezustand zum Alltag werden las-
sen. 

KPD-Verbot als Anachronis-
mus oder mit Ewigkeitswert?
„Trauer und Scham über die mit den Kom-
munistenprozessen in der Bundesrepublik
der 50er und 60er Jahre einhergehenden
Verwüstungen des Rechtsstaates blieben
der Luxus einer kritischen Minderheit und
wurden nie zum Allgemeingut des juristi-
schen Selbstverständnisses. Gleiches gilt
für die Rechtsprechung zu den Berufsver-
boten“ (Christoph Strecker, Richter).

14.Es spricht aus politischer und
verfassungsrechtlicher Sicht

zwar alles dafür, dass das KPD-Verbot
heute keine Wirkungen mehr entfalten
kann. Das Parteiverbot ist zwar histo-
risch und politisch überholt, also ein of-
fenkundiger Anachronismus. Doch es
kennt keine zeitlichen Grenzen; deswe-
gen besteht die Gefahr, dass es – unter
politischem Opportunitätsaspekten –
wieder aktiviert werden könnte. So
könnte es unter dem Gesichtspunkt des
Verstoßes gegen das KPD-Verbot sowie
gegen das Verbot, Ersatzparteien zu
gründen oder für solche tätig zu sein, zu
neuen Verfolgungsmaßnahmen ge-
genüber linken Parteien und Organisa-
tionen kommen. 

15.So gesehen schwebt das KPD-
Verbot als Damoklesschwert

auch heute noch über linken oder kom-
munistischen Parteien. Folgen wir dem
Urteilstext von 1956, so wird darin die
Wirksamkeit des KPD-Verbots „nur für
den vom Grundgesetz zeitlich und sach-
lich beherrschten Raum“ festgestellt;
eine Aufhebung des Verbots erwogen
die Richter für den Fall, dass die „Voll-
endung der Einheit und Freiheit
Deutschlands“ mit einer gesamtdeut-
schen Entscheidung über eine neue
Verfassung gemäß Art. 146 GG besie-
gelt werde. Doch die Einheit Deutsch-
lands erfolgte bekanntlich gemäß Art.
23 S. 2 GG alter Fassung im Wege des
Beitritts (Anschlusses) der DDR zur
Bundesrepublik auf Grundlage des Ei-
nigungsvertrages von 1990 – ohne die
Ablösung des Grundgesetzes durch ei-
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ne neue, im Rahmen einer Volksab-
stimmung frei zu beschließenden ge-
samtdeutschen Verfassung gemäß Art.
146 GG. Dieses demokratisch wenig le-
gitimierte Verfahren hat zur Folge, dass
das Grundgesetz als Verfassung für das
gesamte deutsche Volk weitergilt und
damit auch alle Entscheidungen, die auf
diese Verfassung gestützt wurden. Da-
mit hat das KPD-Verbot nach herr-
schender Auffassung auch nach der
Einheit unverändert Bestand und Gel-
tung. Diese Auffassung bedeutet gleich-
zeitig die Ausdehnung des Verbots auch
auf das Gebiet der ehemaligen DDR,
wo nun auch eine Strafverfolgung unter
dem Gesichtspunkt des Verstoßes ge-
gen das KPD-Verbot und gegen das Ver-
bot, Ersatzparteien zu gründen oder für
solche tätig zu sein, möglich wurde bzw.
wäre. Die Neugründung einer verbote-
nen Partei ist allerdings zulässig, sofern
ihr Parteiprogramm nicht gegen Art. 21
II GG verstößt.

16.Weil der Rechtskraft des KPD-
Verbots praktisch Ewigkeits-

wert zugemessen wird, müsste zur Be-
endigung dieses anachronistischen Zu-
stands eine parlamentarische Entschei-
dung angestrebt werden. Der Bundes-
tag muss alle notwendigen Schritte un-
ternehmen, um dieses Relikt aus der
„Eiszeit des Kalten Krieges“ – wie Fritz
Rische, ehemaliger Bundestagsabge-
ordneter der KPD, es formulierte – so
schnell wie möglich zu überwinden. Der
Weg könnte über die Novellierung des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ge-
hen, mit der die Befristung von Partei-
verbotsurteilen sowie deren Aufhebung
ermöglicht wird. 

17.Schon im Jahre 1969 hatte der
damalige FDP-Bundestagsab-

geordnete und spätere Außenminister
Hans-Dietrich Genscher im Presse-
dienst seiner Partei – übrigens ebenso
wie Willy Brandt – das politische Ziel
begrüßt, „der KPD die Möglichkeit der
Wiederbetätigung zu verschaffen und da-
mit zugleich die politische Auseinander-
setzung mit den Kommunisten in der Bun-
desrepublik einzuleiten“. Da der Ver-
botsantrag eine „Ermessensentschei-
dung einer politischen Instanz“ sei, müs-
sten Überprüfung und Aufhebung des
Verbots „ebenfalls einer Ermessensent-
scheidung zugänglich sein“.

18.Zum 50. Jahrestag des KPD-
Verbots ist deshalb zu fordern:

das KPD-Verbot umstandslos aufzuhe-
ben und die Justizopfer des Kalten
Kriegs in Westdeutschland schnellstens
zu rehabilitieren, denen systematisch
Ungerechtigkeiten widerfahren sind,

die den eigenen postulierten Maßstä-
ben der „freiheitlich demokratischen
Grundordnung“ eklatant widerspre-
chen. Nicht allein die (Stasi-) Ge-
schichte der DDR ist es wert, aufgear-
beitet zu werden, auch die dunklen
Flecken der westdeutschen Staats-
schutz-Geschichte müssen endlich auch
offiziell der Verdrängung und aufgear-
beitet entzogen werden. 

Parteiverbote: Fremdkörper in
einer Demokratie? 

19.Das KPD-Verbot verweist im
übrigen auf die generelle Pro-

blematik von Parteiverboten in einer
Demokratie. Grundsätzlich gilt, dass
mit Parteiverboten die Freiheit des po-
litischen Kampfes um die Willensbil-
dung in der Bevölkerung unter die Dro-
hung mit dem Ausnahmerecht gestellt
wird – ein Ausnahmerecht, das einem
freiheitlich-demokratischen Rechts-
staat eigentlich widerspricht. In der li-
beralen juristischen Literatur wird das
Parteiverbot – bekanntlich ein Unikum
in Westeuropa – deshalb nicht zu Un-
recht als „Fremdkörper“ im System ei-
ner freiheitlichen Demokratie bezeich-
net (Ingo v. Münch) oder gar als „Kon-
strukt antiliberalen und antidemokrati-
schen Denkens“ (so Helmut Ridder).
„Die Beurteilung von Wert oder Unwert
politischer Parteien“, so der liberale
Grundgesetz-Kommentator Ingo von
Münch, „sollte der politischen Entschei-
dung des Wählers überlassen werden,
nicht der juristischen Entscheidung eines
Gerichts“. Und der Hamburger Verfas-
sungsrechtler Horst Meier sieht im Par-
teiverbot eine „einzigartige Schöpfung
westdeutschen Verfassungsgeistes, in der
Kalter Krieg und hilfloser Antifaschismus
eine vordemokratische Symbiose einge-
gangen sind“. Solchen „innerstaatlichen
Feinderklärungen“ habe niemals eine
wirkliche Gefahr für die Demokratie
zugrunde gelegen, sondern die „so ge-
reizte wie kleinmütige Ausgrenzungsbe-
reitschaft der deutschen Mehrheitsdemo-
kraten“. 

20.Jahrzehnte nach dem KPD-
Verbot bemängelte die ehema-

lige Präsidentin des Bundesverfas-
sungsgerichts, Jutta Limbach, dieses
Urteil sei wahrlich „kein Ausdruck be-
sonderer demokratischer Souverä-
nität“. Es war das Bundesverfassungs-
gericht selbst, das in einer Art „Werbe-
broschüre“ aus dem Jahr 2000 positiv
vermerkte, dass sich nach den ersten
beiden Parteiverboten in der Bundesre-
publik die Einsicht durchgesetzt habe,
„dass eine stabile Demokratie ihre Geg-

ner am wirkungsvollsten auf dem Feld
der öffentlichen Diskussion und der
Wahlen in ihre Schranken weist“ (Lim-
bach, Hg., Das Bundesverfassungsge-
richt, 2000, S. 51 f.). 

Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Pu-
blizist, seit 2003 Präsident der „Inter-
nationalen Liga für Menschenrechte“
(www.ilmr.de). Mitherausgeber des
„Grundrechte-Reports“ (www.grund-
rechte-report.de) und der Zweiwo-
chenschrift „Ossietzky“
(www.sopos.org/ossietzky). Mitglied
des Kuratoriums zur Verleihung der
Carl-von-Ossietzky-Medaille und der
Jury zur Verleihung des Negativpreises
„BigBrotherAward“ (www.bigbro-
theraward.de). Internet: www.rolf-
goessner.de 

Weitere Artikel und Interviews von Rolf
Gössner zu 50 Jahre KPD-Verbot:
• Rote Nelken für den Staatsanwalt, in:

Jungle World vom 16.08.2006
• 50 Jahre KPD-Verbot – und kein En-

de? In: Ossietzky vom 18.08.2006
• „Der Bundestag ist  aufgefordert zu

handeln.“ Auch 50 Jahre nach dem
Verbot der KPD sind die Opfer des
Kalten Krieges nicht rehabilitiert. Ein
Gespräch mit Rolf Gössner, in: Jun-
ge Welt vom 17.08.2006

50 Jahre KPD-Verbot – und keine Auf-
arbeitung justiziellen Unrechts“. Repu-
blikanischer Anwältinnen- und Anwälte-
verein (RAV) und „Internationale Liga
für Menschenrechte“ halten KPD-Ver-
botsurteil für rechtsstaatlich verhee-
rend und fordern dessen umstandslose
Aufhebung“, Gemeinsame Presseer-
klärung vom 16.08.2006.
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50 JAHRE KPD-VERBOT

Verfolgte abermals 
verfolgt*

Das KPD-Verbot vor 50 Jahren und seine
Nachwirkungen

Nein, sagte der Mann hinter dem Schal-
ter, wer als Redakteur bei einer kommu-
nistischen Zeitung gearbeitet habe, dem
könne er ebenso wenig eine Stelle in sei-
nem Beruf vermitteln, wie einem Bäcker,
der an der Bäckerkrätze leide. Die Szene
spielte sich vor 50 Jahren in einem Ar-
beitsamt am Rande des Ruhrgebiets ab.
Sie vermittelt einen Eindruck von dem po-
litischen Klima, das nach dem Verbot der
Kommunistischen Partei Deutschlands in
Westdeutschland herrschte.

Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 17. August 1956 zerstörte nicht
nur zahlreiche berufliche Existenzen, son-
dern verletzte auch die Würde von vielen
zehntausend Menschen, die wegen ihres
Bekenntnisses zu den unveräußerlichen
Menschenrechten unter der Naziherr-
schaft gelitten hatten. (...) Der zur Staats-
doktrin erhobene Antikommunismus be-
stätigte das alte Feindbild einer vermeint-
lichen Bedrohung durch den Bolschewis-
mus und verschaffte den Neonazis ent-
sprechenden Spielraum. (...)

Einer der Betroffenen war der Kom-
munist Karl Schabrod. Obwohl im die Na-
zis zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt
hatten, entzog ihm die Justiz der Bundes-
republik den Status eines Verfolgten des
NS-Regimes. Er verlor dadurch sämtliche
Ansprüche aus seiner fast zwölfjährigen
Inhaftierung. Zur selben Zeitz konnte der
ehemalige Nazirichter Ernst Kanter,
während des Krieges Chefrichter der
Wehrmacht im besetzten Dänemark und
dann als Vorsitzender des politischen Se-
nats am Bundesgerichtshof bis 1959 zu-
ständig für die Verfolgung von Kommuni-
sten in der Bundesrepublik, ungehindert
seine Pension verzehren. Beide Namen
stehen hier stellvertretend für Hunderte
ähnlicher Fälle.

50 Jahre nach dem Verbot der KPD wird
die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes-Bund der Antifaschisten noch
immer in den Verfassungsschutzberichten
als kommunistisch gelenkte Organisation
diffamiert und politisch ausgegrenzt. Die
Organisation ehemaliger Angehöriger
der Waffen-SS (HIAG) dagegen taucht in
diesen Berichten nicht mehr auf.
CONRAD TALER

* Stark gekürzt aus: „antifa“, Ausgabe Juli/August
des Magazins der „Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes-Bund der Antifaschisten (VVN-
BdA)“, www.antifa-online.de

Demokratieabbau und der damit einher-
gehende rasante Ausbau des Repressions-
instrumentariums sind zum Alltag in der
BRD geworden über dem das Damokles-
schwert des KPD-Verbots schwebt. Wir ha-
ben daher einige Veröffentlichungen zu
diesem Komplex zusammengestellt, ohne
dabei irgendeinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben zu wollen. Wir wissen:
Auch diese Veröffentlichungen sind nur
die Spitze des Eisbergs...

Die GEHEIM-Redaktion

NRW misstraut Deutschen*
Der NRW-Verfassungsschutz soll künf-
tig auch vermeintliche Extremisten im
Inland ausspähen dürfen. Die verfas-
sungswidrige Komplettüberwachung
von Wohnungen mit Wanzen bleibt un-
verändert
Der Verfassungsschutz in Nordrhein-
Westfalen soll nach dem Willen der Lan-
desregierung künftig mehr Befugnisse
erhalten. Die Behörde soll auf Daten
von Banken, Telefongesellschaften und
Fluggesellschaften können um Deut-
sche auszuspähen, die sie des politischen
Extremismus verdächtigt. Das ergibt
sich aus einem Gesetzentwurf, den die
Landesregierung aus CDU und FDP am
Dienstag beschloss und der vom Land-
tag verabschiedet werden muss. (...)

Für Streit sorgt jetzt die Ermächtigung
des Verfassungsschutzes, privaten
Wohnraum abzuhören. Diese soll nicht
verändert werden, obwohl das Bundes-
verfassungsgericht in einer vergleichba-
ren Regelung der Strafprozessordnung
einen schwerwiegenden Eingriff in die
Grundrechte gesehen hatte. (...)
* stark gekürzt aus: „die tageszeitung-
NRW“, 29. Juni 2006

Neue Mittel gegen Terroristen*
Fromm will durch Folter erpresste In-
formationen nutzen
Der Verfassungsschutz muss nach den
Worten seines Präsidenten Heinz
Fromm im Anti-Terror-Kampf auch In-
formationen nutzen, die vielleicht durch
Folter erpresst wurden. Einer Informa-
tion vom Nachrichtendienst eines Lan-
des, das nicht den deutschen Rechts-
staatsprinzipien entspreche, könne man
nicht ansehen, wie sie gewonnen worden
sei, sagte Fromm am Sonntag im

Deutschlandfunk. (...)
Dies gelte auch, wenn es Hinweise

darauf gebe, dass sie erpresst worden sei.
(...)
* stark gekürt aus: „Süddeutsche Zei-
tung“, 3. Juli 2006

Trojaner im Apparat
Gewerkschaftsfunktionäre gerieten ins
Visier des Berliner Verfassungsschutzes.
(...)
In verschiedenen Gewerkschaften regt
sich Unmut über den Berliner Verfas-
sungsschutz. Grund: bei der Beobach-
tung „linksextremistischer Gruppen“
haben die Berliner Schlapphüte in ihrem
Übereifer offenbar auch intensiv Infor-
mationen über gewerkschaftliche Akti-
vitäten gesammelt.

Neben dem Deutschen Sozialforum
waren von der gezielten Ausspähung
nach Angaben des Berliner Hochschul-
lehrers Peter Grottian „ver.di, IG Me-
tall, IG Bau, SPD- und Linkspartei-Ba-
sisgruppen, kirchliche Basisorganisatio-
nen, Bürgerrechtsorganisationen u.a.
betroffen“. Zu dieser Schlussfolgerung
kam der Professor und Mitbegründer
des Berliner Sozialforums und anderer
Bürgerinitiativen nach einer ersten Ein-
sicht in „seine“ Verfassungsschutzakte.
Grottian hatte seine Erkenntnisse vor ei-
ner Woche öffentlich gemacht. Einige
Gewerkschaftsfunktionäre staunten
nicht schlecht. (...)
* stark gekürzt aus: „junge Welt“, 5. Juli
2006

WASG will Akten sehen
Landtagskandidaten beantragten Da-
tenauskunft beim Berliner Verfassungs-
schutz
Donnerstag Vormittag lief die Kandida-
tenriege der Berliner WASG vor einem
hässlich-schäbigen Betonklotz in der
Schönberger Potsdamer Straße 186 auf.
Die meisten Passanten glauben irrtüm-
lich, der etwas versteckte Zweckbau oh-
ne Firmenschild gehöre zur Zentrale der
Berliner Verkehrsbetriebe gleich ne-
benan, aber nein: Hier sitzt keine BVG-
Abteilung, hier sitzt die Abteilung Ver-
fassungsschutz.

Lucy Redler, Michael Hammerba-
cher, Michael Kronawitter, Michael
Prütz und andere Parteiaktivisten der
Wahlalternative waren gekommen, um

50 JAHRE KPD-VERBOT

Big Brother Is Watching You ...
Repression, Bespitzelung, Diffamierung sind Alltag in der BRD
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Einsicht in ihre Verfassungsschutzakten
zu beantragen, jedenfalls in das Daten-
material, das der Verfassungsschutz in
den letzten Jahren möglicherweise über
sie zusammengetragen hat.

Nachdem der ebenfalls bespitzelte
Professor Peter Grottian von der Freien
Universität Berlin und der Verfassungs-
schutzausschuss des Abgeordnetenhau-
ses Einsicht in Teile der Verfassungs-
schutzakten aus den letzten fünf, sechs
Jahren nehmen konnten, steht bislang
fest, dass die Behörde mit Hilfe von V-
Leuten mehrere hundert Seiten Materi-
al über das Berliner Sozialforum und an-
dere Gruppen gesammelt hat, die in Op-
position zur Privatisierungs- und Kür-
zungspolitik des SPD-PDS-Senats stan-
den und stehen.

Die Bespitzelung, die von Berlins In-
nensenator Erhart Körting (SPD) und
seiner Verfassungsschutzchefin Claudia
Schmid bislang mit der Beobachtung
„linksautonomer“ Gruppen gerechtfer-
tigt wird, reicht bis weit ins gewerk-
schaftliche Lager (...). In den Akten wird
unter anderem über Aktivitäten des
Berliner ver.di-Geschäftsführers Ro-
land Tremper, des IG-BAU-Bezirk-
schefs Lothar Nätebusch und anderer
berichtet. Sogar ein Mitglied des ge-
schäftsführenden DGB-Bundesvor-
stand soll betroffen sein.
* leicht gekürzt aus: „junge Welt“, 7. Juli
2006 

Gegen Überwachung durch
Verfassungsschutz*

Aus verschiedenen Einlassungen des
Verfassungsschutzes entnehmen wir,
dass die Linkspartei.PDS, die mit einer
Fraktion im Deutschen Bundestag ver-
treten und in Berlin und Mecklenburg-
Vorpommern gemeinsam mit der SPD
an den Landesregierungen beteiligt ist,
offenbar komplett und systematisch un-
ter Beobachtung steht. (...)

Diese Überwachung wird auch auf de-
mokratisch gewählte Volksvertreter/in-
nen – bis hin zu Mitgliedern des Deut-
schen Bundestages und des Europäi-
schen Parlaments – ausgedehnt. Damit
wird eine neue Qualität der Bespitze-
lung einer demokratischen Partei und
ihrer Funktionsträger/innen erreicht,
unabhängig davon, ob die Abgeordne-
te/r, Minister/in oder Bürgermeister/in
sind. (...)

Der Verfassungsschutz wird miss-
braucht, missliebige politische Gegner als
Staatsfeinde zu brandmarken. Mit einem
solchen Vorgehen wird oppositionelle de-
mokratische Tätigkeit unter Generalver-
dacht gestellt. Demokratisches politi-

sches Engagement wird behindert. Der
Verdacht liegt nahe, dass alles, was links
von der SPD steht, überwacht wird. (...)
* g0ekürzte Erklärung des Parteivorstan-
des der Linkspartei.PDS. Zit. nach: „jun-
ge Welt“, 12. Juli 2006 

Staatsgewalt mit Tarnkappe*
Wie die neuen und neuesten Sicher-
heitsgesetze aus dem Geheimdienst ei-
ne geheime Polizei machen

Seit dem 11. September 2001 ist viel
vom Aufbau einer „neuen Sicherheits-
architektur“ die Rede. Das klingt kom-
pliziert, ist es aber nicht. Dieses neue Sy-
stem der inneren Sicherheit ist auch
schon längst aufgebaut: Es sieht aus wie
eine Sanduhr. Das obere Gefäß enthält
die Bürger- und Freiheitsrechte, das un-
tere enthält die Sicherheitsgesetze. Te-
lefonüberwachung, Lauschangriff, Da-
tenspeicherung, geheimdienstliche Er-
mittlungsmethoden der Polizei und Po-
lizeibefugnisse für den Geheimdienst.
Das obere Gefäß mit den Bürgerrech-
ten wird immer leerer, das untere immer
voller. (...)

Diese forcierte Entwicklung versteckt
sich in einem Gesetz mit dem monströ-
sen Namen Terrorismusbekämpfungsän-
derungsgesetz und in absurden Paragra-
fenketten, die es erschweren sollen, zu
verstehen, was hier überhaupt geregelt
wird. Dieses Gesetz ist Teil einer Ent-
wicklung, die zur Verschmelzung von Po-
lizei und Geheimdiensten führt. Sie hat
1994 begonnen: Damals wurde der Bun-
desnachrichtendienst das große Ohr der
Polizei; er bekam das Recht, zur Bekämp-
fung der Drogenkriminalität Gespräche
des internationalen Telefonverkehrs auf-
zuzeichnen, sobald bestimmte Stichwör-
ter fallen. Die Erkenntnisse darüber wer-
den, ohne das Betroffene davon erfahren,
an andere Sicherheitsbehörden weiterzu-
geben. Solche Ermittlungsbefugnisse
wurden seitdem stark ausgeweitet. (...)
Heribert Prantl
* stark gekürzt aus: „Süddeutsche Zei-
tung“, 13. Juli 2006 

„Schäuble legt Axt an 
Bürgerrechte“*

Die Opposition verschärft ihre Kritik
am Vorhaben der großen Koalition, die
Befugnisse der Geheimdienste auszu-
weiten. Das Bundeskabinett hat am
Mittwoch beschlossen, das nach den An-
schlägen vom 11. September 2001 erlas-
sene Gesetz zur Bekämpfung des Terro-
rismus zu verlängern und zu ergänzen.
(...)

Schäuble lege die Axt an die Bürger-

rechte, erklärte die innenpolitische
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion,
Gisela Piltz. Die Einschnitte in die
Grundrechte würden immer tiefer. „Die
bewährte Trennung von Polizei und Ge-
heimdiensten soll mit einem Hand-
streich aufgehoben werden.“ (...)

Der Abgeordnete Jan Korte von der
Linkspartei erklärte: „Der skandalge-
beutelte BND verfolgt künftig Strafta-
ten im Inland, der Verfassungsschutz
hackt Computer, nimmt Polizeiaufga-
ben wahr und bedient sich großzügig an
Datenbeständen von Banken, Telefo-
nanbietern und der Post. Das rüttelt an
den Grundfesten der Demokratie.“
* gekürzt aus: „Süddeutsche Zeitung“, 13.
Juli 2006 

Verfassungsschutz hat 
zugeguckt*

Neofaschistischer Verein gedieh in Pret-
zien unter den Augen von Staatsschüt-
zern
In Pretzien, wo Neofaschisten bei einer
Sonnenwendfeier am 24. Juni das Tage-
buch der Anne Frank verbrannten, gibt
es eine hohe Konzentration von Verfas-
sungsschützern. In dem kleinen Ort bei
Magdeburg sei ein Mitarbeiter des Ge-
heimdienstes sogar im Gemeinderat ak-
tiv, berichtet der SPIEGEL am Wo-
chenende. Insgesamt soll ein halbes
Dutzend Verfassungsschutzmitarbeiter
in dem Ort mit 900 Einwohnern leben.
Die rechte Szene in dem Dorf sei den
Beamten seit Jahren bekannt. Dem Ma-
gazinbericht zufolge haben die Verfas-
sungsschützer möglicherweise während
und nach der Buchverbrennung stillge-
halten, um den Ruf des Ortes nicht zu
beschädigen. (...)
* stark gekürzt aus: „junge Welt“, 17. Juli
2006 

Opposition empört*
Lafontaine: Überwachung von Abge-
ordneten ein Unding
Mit Empörung hat die Opposition auf
die verständnisvolle Haltung der Bun-
desregierung zur Überwachung von Ab-
geordneten reagiert. Der Fraktionsvor-
sitzende der Linken, Oskar Lafontaine,
sagte, es sei ein Unding, dass der Ver-
fassungsschutz frei gewählte Abgeord-
nete „auf Grundlage alberner und will-
kürlicher Gründe“ beobachte. Eigent-
lich wäre es Aufgabe der Bundestagsab-
geordneten, den Geheimdienst zu be-
obachten, da dieser offensichtlich das
Grundgesetz nicht kenne. (...) Die Bun-
desregierung hatte die Überwachung
von Abgeordneten prinzipiell gebilligt.
(...)
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* stark gekürzt aus: „Süddeutsche Zei-
tung“, 20. Juli 2006  

„Verfassungsschutz hat weder
Ahnung noch Fakten“

Aus einer Erklärung von Ulla Jelpke, in-
nenpolitische Sprecherin der Linksfrak-
tion im Bundestag
In zwei Kleinen Anfragen hat die Bun-
destagsfraktion Die Linke nach Belegen
für die im Bundesverfassungsschutzbe-
richt unterstellte „linksextremistische“
Ausrichtung des Bundesausschusses
Friedensratschlag und der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes gefragt.
(...) Zu den Antworten der Bundesre-
gierung erklärte die innenpolitische
Sprecherin Ulla Jelpke am Sonntag:

Die Antwort der Bundesregierung
verdeutlicht, wie willkürlich der Verfas-
sungsschutz vorgeht. Zum Bundesaus-
schuss Friedensratschlag, der Ausland-
seinsätze der Bundeswehr ablehnt, heiß
es: „Typisch  für diese und andere links-
extremistische Organisationen ist, dass
sie gerade nicht offen extremistische
Ziele propagieren. Ihre Stellungnah-
men und Forderungen erscheinen für
sich betrachtet nicht verfassungsfeind-
lich und könnten auch von Nichtextre-
misten vertreten werden.“

Die „Linksextremisten“ vertreten al-
so perfiderweise Ansichten, die sich völ-
lig im Rahmen der Meinungsfreiheit be-
wegen und machen damit dem Verfas-
sungsschutz die Arbeit schwer. Mit die-
ser kruden Argumentation kann jeder
verein diffamiert werden, der aus Sicht
der Bundesregierung politisch misslie-
big ist. (...)

Fazit: Der Verfassungsschutz hat we-
der Ahnung noch Fakten, aber eine fest
gefügte Meinung. Die Beobachtung kri-
tischer linker Organisationen bleibt ein
Skandal und belegt, sie sehr der Verfas-
sungsschutz selbst vom Grundgesetz
entfernt ist.
* gekürzt aus: „junge Welt“, 24. Juli 2006 

Spitzelaffäre mit Nachspiel
München: Staatsschutz überwachte ver.
di-Veranstaltung gegen rechts. Klage ge-
gen rechtswidrige Polizeiaktion
Ungewöhnlicher Andrang herrschte am
Montag auf einer Pressekonferenz des
Kreisjugendrings München. Offensicht-
lich fühlten sich viele der anwesenden
Medienvertreter vom Thema „Polizeiü-
berwachung von Journalisten“ ange-
sprochen. Konkret ging es um den Poli-
zeieinsatz bei einer Podiumsdiskussion
unter dem Motto „Was tun gegen
Rechts? Opfer stärken – Tätern Gren-
zen setzen“ am vergangenen Mittwoch

im Münchener EineWeltHaus. Veran-
stalterin war neben dem Kreisjugen-
dring die Deutsche Journalistinnen- und
Journalistenunion (dju) in der Gewerk-
schaft ver.di gewesen. Zwei Beamte des
Staatsschutzes K 14 hatten sich mit Auf-
nahmegeräten unter die Besucher ge-
mischt. Als Moderator Michael Back-
mund vom dju-Ortsvorstand die unge-
betenen Gäste des Raumes verwies, ver-
suchten die Beamten, sich mit Hilfe von
20 Uniformierten gewaltsam Zutritt zu
verschaffen. Die Veranstaltung wurde
daraufhin abgebrochen. (...)
* gekürzt aus „junge Welt“, 27. Juli 2006   

Geheimdienst wollte Spitzel
anwerben

München: Polizei gab offenbar Daten an
Verfassungsschutz weiter. Der versuch-
te, eine Studentin für sich zu gewinnen
Als die 20-jährige Studentin Jasmin P.
(Name geändert) Mitte letzter Woche
mit ihrem Fahrrad an einer roten Am-
pel in der Nähe der Münchener Uni
hielt, wurde sie von einem Radfahrer an-
gesprochen. Der wies sich als Herr
Blenk vom Verfassungsschutz aus. Er sei
durch bestimmte Personen und Infor-
mationen auf sie aufmerksam geworden
und könne ihr einen „lukrativen Ne-
benjob“ anbieten. Als die Studentin die-
ses Angebot zurückwies, drückte Blenk
ihr seine Visitenkarte in die Hand und
radelte davon.

Da sich Jasmin P. nur zufällig in der
Nähe der Uni aufhielt, muss ihr der Ver-
fassungsschützer ein längeres Stück ge-
folgt sein. Vielleicht sei sie auch über ihr
Handy geortet worden, mutmaßte Ro-
te-Hilfe-Sprecherin Sarah Lehmann am
Donnerstag. Eine Woche zuvor hatte ei-
ne unbekannte Person bei einer An-
gehörigen von Jasmin P. angerufen und
ihre Handynummer erfragt.

Mit der Polizei war die Studentin nur
durch ihre Ingewahrsamnahme wäh-
rend der Proteste gegen die NATO-Si-
cherheitskonferenz im Februar in Kon-
flikt geraten. Ein Strafverfahren hatte es
damals nicht gegeben. Offenbar wurden
ihre persönlichen Daten dennoch wei-
ter bei der Polizei gespeichert und jetzt
dem Verfassungsschutz zur Verfügung
gestellt. (...)
* gekürzt aus: „junge Welt“, 28. Juli 2006   

Alle Jahre wieder*
Oder: Warum die VVN-BdA im Verfas-
sungsschutzbericht steht
Als Ende Mai Bundesinnenminister
Schäuble den Verfassungsschutzbericht
vorstellte, fand man erneut die VVN un-
ter der Kategorie „linksextreme Bestre-

bungen“. Wer die inhaltlichen Aus-
führungen in diesem Kapitel liest,
schwankt zwischen Erheiterung, Ver-
blüffung und Empörung. „Dümmlich“,
„substanzlos“, „absurd“ sind noch die
freundlichen Beschreibungen für den
Gehalt des Textes. Pauschale Vorwürfe
gegen die Organisation, die nicht durch
reale Tatsachen belegt werden und Dif-
famierungen gegen den gewählten Vor-
sitzenden kennzeichnen das knapp eine
Seite lange Elaborat. (...)

Wer ob solcher Vorwürfe von der
Lächerlichkeit des VS-Berichts ausgeht,
der missversteht die politische Bedeu-
tung. Es geht dem VS-Bericht und dem
Innenministerium in ihrer angeblichen
„Gesamtschau“ darum, die VVN-BdA
als „linksextremistisch beeinflusste Or-
ganisation“ zu diffamieren, wie der Par-
lamentarische Staatssekretär Peter Alt-
maier auf Anfrage von Petra Pau im
Deutschen Bundestag formulierte. Sei
sie doch (...) nicht „staatstragend“.

Und damit wird das entscheidende
Stichwort geliefert. Die Erwähnung der
VVN im Verfassungsschutzbericht soll
keine Fakten abbilden, sondern politi-
sche Signale senden. Das erste Signal ist
die Drohung gegen alle, die sich in de-
mokratisch-antifaschistischer Perspek-
tive politisch engagieren. Wer nicht
„staatstragend“ ist und ähnliche Posi-
tionen wie die VVN vertritt, der hat als
Verfassungsfeind Folgen zu erwarten.
Das Berufsverbot für den Lehrer Mich-
ael Csaszkoczy zeigt die politischen
Konsequenzen solcher Denunziation.
(...)

Das zweite Signal richtet sich an alle
offiziellen Stellen, Stadtverwaltungen
oder ähnliche Einrichtungen, eine Zu-
sammenarbeit mit der VVN-BdA zu
vermeiden. (...)

Das dritte Signal heißt: Aktives anti-
faschistisches Handeln aus der Erinne-
rung der Verbrechen des deutschen Fa-
schismus und bezugnehmend auf die
Verpflichtungen der Überlebenden der
faschistischen Lager nach 1945, ist in
diesem Land nicht erwünscht. (...)

All das bedenkend wird klar, warum
die VVN-BdA auch zukünftig im VS-
Bericht stehen dürfte, selbst wenn sie
nur noch „Blumen pflücken“ würde. Ei-
ne Änderung ist erst dann in Sicht, wenn
der Gegendruck zu groß und störend
wird (...).
* stark gekürt aus: „antifa“, Ausgabe Ju-
li/August des Magazins der „Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes-Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA)“, www.antifa-
online.de
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Datenschützer warnt vor 
Überwachungsstaat*

(...) Der Bundesbeauftragte für den Da-
tenschutz, Peter Schaar, warf deutschen
Behörden und Firmen eine gefährliche
Sammelwut bei der Erfassung persönli-
cher Daten von Bürgern vor. „Wir sind
auf dem Weg in eine Überwachungsge-
sellschaft“, sagte Schar der Berliner Zei-
tung. In vielen Fällen würden Daten er-
hoben und genutzt, ohne dass der Ein-
zelne dies erfahre oder bemerke. Die
unkontrollierte Anhäufung Daten Un-
verdächtiger dürfe aber nicht zum Prin-
zip unserer Gesellschaft werden, kriti-
sierte Schaar. (...)
* Stark gekürzt aus: „Neues Deutsch-
land“, 3. August 2006    

Verfassungsschutz*
V-Leute bei der Linkspartei?
Die Beobachtung der Linkspartei durch
den Verfassungsschutz ist offensichtlich
viel intensiver als bekannt – vermutlich
kommen dabei auch V-Leute zum Ein-
satz. Anders können sich Experten nicht
erklären, wie das saarländische Landes-
amt zu Informationen über einen Links-
politiker kam. Amtschef Helmut Albert
informierte ein früheres Mitglied des
Landesvorstands der Linkspartei, Seba-
stian Beining, über Details der Erfas-
sung. Beining hatte Akteneinsicht be-
antragt. Registriert wurden demnach
nicht nur öffentlich zugängliche Infor-
mationen über den 21jährigen Nach-

wuchspolitiker, wie seine Wahl 2003 in
den Landesvorstand oder seine Land-
tagskandidatur 2004. Gespeichert wur-
de auch, dass Beining an einer Wahl-
kampfveranstaltung im September 2005
sowie an einem politischen Aschermitt-
woch im März diesen Jahres teilnahm.
Auf beiden Meetings sprachen Oscar
Lafontaine und Gregor Gysi, nicht aber
Beining, der nach seiner Erinnerung „ir-
gendwo im Saal stand“. Auch auf Pla-
katen gab es keinen Hinweis auf seine
Teilnahme. Das Landesamt will sich
nicht dazu äußern, woher die Informa-
tionen stammen.
* aus: „Der Spiegel“, 14. August 2006     

MAD speichert Daten von 
Abgeordneten*

Jetzt gerät auch der Bundestag ins Vi-
sier des Bundeswehr-Geheimdienstes.
(...)
Er hatte keine Uniform an, er sprach
nicht in einer Bundeswehrkaserne und
er redete auch nicht über militärische
Fragen. Dennoch kam Bodo Ramelow
in die Dateien des Militärischen Ab-
schirmdienstes, MAD. Für seien Agen-
ten stellte der Abschirmdienst damit
immerhin Informationen über einen
stellvertretenden Fraktionschef im
Deutschen Bundestag zur Verfügung.
Diese Position hat Bodo Ramelow für
Die Linke im Parlament inne. (...)

Bodo Ramelow sieht die Speicherung
seiner Daten beim MAD halb ironisch,
halb empört. „Wahrscheinlich wollten

die Militärspitzel ein wachsames Auge
auf meine Friedenstaube werfen“, sagte
Ramelow gestern der taz, „sie ist der ein-
zige Bezug, den ich zum Soldatischen
habe.“

Ramelow nennt den Vorgang aber
auch einen „Geheimdienstskandal“,
dessen Bedeutung über den konkreten
Fall hinausgehe. „Wenn die Geheim-
dienste der Bundesrepublik demnächst
ganz legal Verknüpfungen zwischen
ihren Dateien anlegen“, sagt der Wahl-
kampfleiter der Linken.PDS, dann wer-
de es für die Bürger gefährlich: „Es
schützt uns nicht, sondern es setzt den
Einzelnen unter Verdacht. Ich bin als
Mitglied des Bundestages prominent
und kann mich wehren. Was sollen an-
dere tun?“ (...)

Wirklich neu ist die MAD-Überwa-
chung von Politikern nicht. Erinnert sei
an das Jahr 1987, in dem sich ein ähnli-
cher Fall im Bremen ereignete. Mit Mar-
tin Thomas zog damals der erste grüne
Abgeordnete in eine Parlamentarische
Kontrollkommission (PKK) ein. Insbe-
sondere die Amerikaner waren damals
auf Höchste alarmiert – und forderten
Informationen über den Abgeordneten
an. Bedient wurden sie von MAD sowie
Verfassungs- und Staatsschutz über die
offiziell als Versorgungseinheit firmie-
rende 7. US-Supcom-Division im nord-
rhein-westfälischen Rheinberg. (...)
* gekürzt aus: „die tageszeitung“, 26/27.
August 2006

•

50 JAHRE KPD-VERBOT

Antikommunismus ist mehr als eine Torheit
Aufruf zur Aufhebung des KPD-Verbotes

An die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages

An die [aus Deutschland stammenden]
Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments

Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Unterzeichner dieses Schreibens

wenden sich anlässlich des 50. Jahresta-
ges des Verbots der KPD an Sie. Wir ap-
pellieren an Sie, dieses Verbot als histo-
risch überlebtes Relikt des kalten Krie-
ges endlich aufzuheben. Das am 17. Au-
gust 1956 gefällte Verbotsurteil gegen die
Kommunistische Partei Deutschlands
war schon bei seiner Verhängung auch
von namhaften nichtkommunistischen
Persönlichkeiten, Politikern und Juristen

als eine politische Fehlentscheidung und
ein juristisches Fehlurteil bewertet wor-
den. Es war ein zeitbedingtes politisches
Urteil. Es wurde gefordert und durchge-
setzt von der damaligen Bundesregie-
rung in der Zeit des zugespitzten kalten
Krieges nach der staatlichen Spaltung
Deutschlands in Anlehnung an den Mc-
Carthyismus in den USA. Es wurde ge-
braucht, um die Westintegration der
BRD und die damit verbundene Wie-
deraufrüstung Westdeutschlands zu er-
leichtern und die damaligen außerparla-
mentarischen Bewegungen dagegen zu
bekämpfen. Zugleich sollten damit kapi-
talismuskritische Bestrebungen generell
in die Grauzone des Verdachts gedrängt

und im Dienst der Restauration der al-
ten Besitz- und Machtverhältnisse krimi-
nalisiert werden. In dem ganzen über vier
Jahre dauernden Verbotsverfahren ge-
gen die KPD waren die Vertreter der
Bundesregierung zu keinem Zeitpunkt
in der Lage, konkrete Handlungen der
KPD für die Planung oder Vorbereitung
eines Umsturzes der bestehenden Ver-
fassungsordnung vorzulegen. Deshalb
musste zu einem „Indizienprozess“ Zu-
flucht genommen werden, in dem viel-
fach aus dem Zusammenhang gerissene
und inhaltlich missdeutete aktuell-politi-
sche Aussagen der KPD und generelle
Leitsätze der marxistischen Theorie zu
einer fragwürdigen juristischen Kon-
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struktion „verfassungsfeindlicher Ab-
sichten“ zusammengefügt wurden. Un-
abhängig davon, wie man die damalige
politische Orientierung der KPD und die
Tonart und den Stil ihrer damaligen Agi-
tation beurteilen mag, bleibt festzustel-
len, dass es sich um eine politisch moti-
vierte Fehlinterpretation der tatsächli-
chen Absichten und des praktisch-politi-
schen Tuns der KPD handelte.

Mit dem KPD-Verbot wurde eine Par-
tei bekämpft, die im Gegensatz zur
großen Mehrzahl der damaligen Amts-
inhaber der Staatsgewalt im Kampf ge-
gen die Terrorherrschaft der Nazis akti-
ven Widerstand geleistet und große Op-
fer gebracht hatte. Als „Männern und
Frauen der ersten Stunde“ hatten viele
ihrer Mitglieder nach 1945 beim Wiede-
ringangbringen der Betriebe und des all-
täglichen Lebens, bei der Versorgung der
Menschen mit Nahrung und Wohnung
und beim Aufbau demokratischer Struk-
turen in den Kommunen gemeinsam mit
Menschen anderer Weltanschauung ei-
nen in der Bevölkerung anerkannten
Beitrag zum demokratischen Neuaufbau
geleistet. Das KPD-Urteil wurde zur ju-
ristischen Grundlage dafür, dass wenige
Jahre nach dem Ende der faschistischen
Diktatur gestandene Antifaschisten,
Überlebende der KZs und Zuchthäuser
der Nazis erneut wegen ihrer politischen
Gesinnung verfolgt, in die Illegalität ge-
drängt und zu teilweise schweren Zucht-
haus- und Gefängnisstrafen verurteilt
wurden. Das Ausmaß der darauf ge-
stützten politischen Verfolgung im We-
sten Deutschlands ist heute weitgehend
aus dem Bewusstsein verdrängt. Tatsache
ist jedoch, dass gegen 500 000 Bürgerin-
nen und Bürger polizeiliche und staats-
anwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
durchgeführt wurden. Diese Ermitt-
lungsverfahren mündeten in Prozessen
mit mindestens 10 000 Verurteilungen zu
zum Teil langjährigen Freiheitsstrafen,
verbunden mit Nebenstrafen wie Poli-
zeiaufsicht und Aberkennung der Grun-
drechte, Passentzug, Reisebeschränkun-
gen u. a. m.

Schon vor dem Verbot der KPD wur-
den in den Jahren 1950 bis 1954 Ermitt-
lungsverfahren gegen 35 189 Mitglieder
der Freien Deutschen Jugend West-
deutschland durchgeführt. Es wurden 6
429 FDJlerinnen und FDJler verhaftet
und in 425 Prozessen zu insgesamt 1012
Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Opfer waren nicht nur Mitglieder
der KPD, sondern auch zahlreiche Men-
schen anderer politischer Richtungen,
Anhänger der Friedensbewegung, linke

Sozialdemokraten, Gewerkschafter,
Teilnehmer an Initiativen für gesamt-
deutsche Verständigung und anderer
Bürgerbewegungen sowie selbst CDU-
Mitglieder. Tausende wurden Opfer der
auf das KPD-Verbot gestützten Berufs-
verbote. Diesen Opfern einer politisch
motivierten Justiz und staatlichen Re-
pression aus der Zeit des kalten Krieges
im Westen Deutschlands wird bis heute
die Rehabilitierung und Widergutma-
chung für erlittenes Unrecht vorenthal-
ten.

Obwohl das KPD-Verbot selbst nach
dem Wortlaut des Bundesverfassungsge-
richtsurteils im Zug einer Wiederverei-
nigung Deutschlands eigentlich unwirk-
sam werden sollte, wird es bis heute als
juristisch gültig behandelt und zur
Grundlage staatlichen Handelns ge-
macht, wie beispielsweise die Verfas-
sungsschutzberichte Jahr für Jahr bewei-
sen. Selbst wenn es derzeit nicht offen zur
gewaltsamen Unterdrückung kommuni-
stischer Organisationen angewendet
wird, ist die Fortexistenz des KPD-Ver-
bots ein politisches Disziplinierungsmit-
tel und ein Repressionsinstrument „im
Wartestand“. Es beschränkt die Freiheit
der politischen Meinungsäußerung, ins-
besondere die politische und weltan-
schauliche Debatte über grundsätzliche
Alternativen zum bestehenden kapitali-
stischen Gesellschaftssystem.

Die von der UNO verkündete Allge-
meine Deklaration der Menschenrechte,
die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union und das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland schrei-
ben übereinstimmend vor, dass niemand
wegen seiner religiösen oder politischen
und weltanschaulichen Anschauungen
benachteiligt werden darf. Die Beibehal-
tung des KPD-Verbots steht dazu im Wi-
derspruch.

Mit der Beibehaltung des KPD-Ver-
bots nimmt die Bundesrepublik Deutsch-
land noch heute eine politische und juri-
stische Sonderstellung in Europa ein. Sie
reiht sich ein in eine kleine Minderheit
von Staaten, die die gesellschaftspoliti-
sche Auseinandersetzung um Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft mit po-
lizeistaatlichen Mitteln zu „beherr-
schen“ und zu unterdrücken versuchen.
In der großen Mehrheit unserer eu-
ropäischen Nachbarländer mit historisch
gewachsener demokratischer Tradition
ist eine derartige „Sonderbehandlung“
der Kommunisten unvorstellbar. Ihre
Rolle im Widerstandskampf gegen den
Faschismus ist in diesen Ländern gesell-
schaftlich anerkannt. Es fördert nicht das

demokratische Ansehen der BRD, wenn
das KPD-Verbot als Mittel der politisch-
juristischen Ausgrenzung der Kommuni-
sten und anderer kapitalismuskritischer
Bestrebungen beibehalten wird.

Die kommunistische Idee, die marxi-
stische Theorie und die an ihr orientier-
te politische Praxis ist, wie immer man zu
ihr eingestellt sein mag, ein unauslösch-
barer Bestandteil der europäischen Ge-
schichte und Geistesgeschichte. Sie ist
geschichtlich bedingt in Europa entstan-
den und hat hier ihre historischen Wur-
zeln. Die daraus erwachsene weltan-
schaulich-theoretische und politische
Tradition und Geistesströmung kann we-
der durch die Fortexistenz eines frag-
würdigen Verboturteils noch durch die
von einigen Kreisen heute wieder ver-
suchte Aktivierung des antikommunisti-
schen Hexenwahns der 50er Jahre aus
der Geschichte und dem politischen Le-
ben Europas getilgt werden.

Thomas Mann beurteilte den Anti-
kommunismus als die Grundtorheit der
Epoche. Aber er war und ist mehr als ei-
ne Torheit. Er war neben dem chauvini-
stischen Nationalismus und Antisemitis-
mus das entscheidende ideologische Ve-
hikel zur Errichtung der Nazi-Diktatur.
Er war das Instrument zur Durchsetzung
der restaurativen Entwicklung nach 1945
im Gegensatz zu den damaligen Vorstel-
lungen der Gewerkschaften und vieler
anderer Kräfte der Gesellschaft. Und er
dient bis heute neonazistischer und
rechtsextremistischer Propaganda und
allen reaktionären, antiliberalen, gegen
den Geist der Aufklärung gerichteten
und antidemokratischen Bestrebungen
als Vehikel.

Deshalb halten wir es für hoch an der
Zeit, das KPD-Verbotsurteil als in juri-
stische Formeln gekleideten Antikom-
munismus endlich aufzuheben und ein-
deutig für ungültig zu erklären, im Inter-
esse der Meinungsfreiheit und einer frei-
en weltanschaulichen und politischen
Debatte, im Interesse der Freiheit des
Geisteslebens und der freien Betätigung
aller Strömungen der europäischen ge-
schichtlichen Traditionen. Dazu möch-
ten wir Sie mit diesem Schreiben nach-
drücklich auffordern.

Wer diesen Appell/Aufruf unterschrei-
ben möchte, der tue dies bitte unter An-
gabe von Namen, Anschrift, Datum und
ggf. Organisationszugehörigkeit und
sende ihn an:

DKP-Parteivorstand, Hoffnungstr. 18,
45127 ESSEN
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Name, Vorname –
Schweigen

Der Autor des Buches „Verdammte
Kommunisten“ beschreibt ein langes
und inhaltsreiches Leben vom Hitler-
jungen Heinz aus einem armen Eltern-
haus zum überzeugten Kommunisten.
Dabei haben ihm Kommunisten aus
West und Ost – oft entgegen seinen In-
tentionen – Anregungen und Anstöße
für Überlegungen und Handlungen ge-
geben, die er meist mit dem Stoßseuf-
zer „... verdammte Kommunisten“ quit-
tierte.

Heinz Stuckmann hat sich mit viel
Mühe, Geduld und abnehmender Di-
stanz sein eigenes Bild über die DDR
erarbeitet, hilfreich direkt und indirekt
unterstützt von Mitarbeitern der HVA.
Dabei hat er seine kritische Distanz zu
den Schwachstellen der DDR behalten
und war immer ein Bundesbürger ge-
blieben, mit Porsche, Landsitz in der
Provence und Gut Schillingsrott am
Rande von Köln, dem Sitz der von ihm
gegründeten „Kölner Schule – Institut
für Publizistik e.V.“, aus der ganze Ge-
nerationen gut ausgebildeter Journali-
sten hervorgingen, die heute in der
Mehrheit in führenden Positionen der
politischen und Medienwelt der Bun-
desrepublik wirken.

Die Leitung dieser Journalistenschu-
le gerät denn auch zum Hauptanklage-
punkt nach seiner Enttarnung als inof-
fizieller Mitarbeiter „Dietrich“ der Ab-
teilung X („politisch-aktive Maßnah-
men“) der Hauptverwaltung Auf-
klärung der DDR. Bundeskriminalamt
und Bundesanwaltschaft werfen ihm
vor, er habe bis zu 40 Studenten der
Schule, einschließlich seiner beiden
Töchter und einer Buchhaltungshilfe
der Schule als Perspektivagenten der
HVA zugeführt.

Bei seiner Festnahme erinnert sich
Heinz Stuckmann an die wiederholten
Instruktionen seiner Partner von der
HVA für den Fall einer solchen Situati-
on: „Name, Vorname, Geburtsdatum –
Kein Wort mehr. Schweigen. Abwarten:
Was wissen die?“ und wendet diese In-
struktion erfolgreich an. 

Mit Akribie und nicht ohne Schaden-
freude beschreibt Heinz Stuckmann,
wie die schlampigen, unprofessionellen
Ermittlungen und teilweise absurden
Vorhaltungen des Bundeskriminalam-
tes sich Stück für Stück als Flop erwei-
sen, bis zum Schluss in der Gerichtsver-
handlung keiner der Tatvorwürfe be-
wiesen werden konnte. Da aber die Me-
dien Stuckmann bereits zum Super-Spi-

on hochstilisiert hatten, musste das
Oberlandesgericht Düsseldorf der
„Volksmeinung“ Genüge tun und ver-
urteilte ihn zu einem Jahr Freiheitsent-
zug auf Bewährung. Dass die Bundes-
anwaltschaft zwei Jahre und zwei Mo-
nate Zeit brauchte, um die Anklage-
schrift vorzulegen, deutet auch nicht
unbedingt auf hochqualifizierte Arbeit
hin. Aber eines hatten Bundeskriminal-
amt, Justiz und die Medien erreicht –
die beruflichen und materiellen Exi-
stenzbedingungen von Heinz Stuck-
mann waren zerstört. Viele der Absol-
venten seiner Schule wandten sich von
ihm ab, aber auch nicht  wenige hatten
so viel Charakter, um zu ihm zu stehen,
ihm ihrer Solidarität zu versichern. Das
ging jedoch nicht so weit, dass sie in den
von ihm als Preis für eine Kiste guten
Rotweins geforderten trotzigen Ruf
„Hurra, hurra, die HVA“ einstimmten.
Den Rotwein bekamen sie dennoch.

Das Buch ist auch ein Beitrag zu den
Diskussionen über die Bedingungen in
einer Untersuchungshaft, aber dieses
Mal nicht in Berlin-Hohenschönhau-
sen. Heinz Stuckmann hat die erniedri-
genden Umstände, die z.T. schikanösen
Behandlungen durch das Personal der
JVA, so im JVA-Krankenhaus Wittlich,
wochenlang am eigenen Leibe verspürt
und schildert das in beeindruckender
Form.

Überhaupt ist sein Umgang mit der
deutschen Sprache, ob bei der Be-
schreibung seiner Lebensstationen, der
Festnahme durch Beamte des Bundes-
kriminalamtes und nicht zuletzt einer
Phase tiefster Depressionen nach Ab-
schluss des Gerichtsverfahrens exzel-
lent, eben eines langjährigen Leiters ei-
ner Journalistenschule würdig.

KLAUS EICHNER

Heinz D. Stuckmann: „Verdammte
Kommunisten – Die Bekenntnisse des
IM „DietrichW“; Kai Homilius Verlag,
2006, Edition Zeitgeschichte, Band 33;
ISBN 3-89706-861-3; geb.,309 Seiten;
19,90 Euro  

Auf der Gehaltsliste 
von Pullach

Udo Ulfkotte hat die Geheimdienste in 
einem Buch durchleuchtet

Geheimdienste arbeiten, das weiß man
nicht erst seit heute, im Verborgenen.
dass sie die Grenzen des gesetzlich Er-
laubten regelmäßig überschreiten, oh-

ne dafür zur Verantwortung gezogen zu
werden, ist auch kein Geheimnis. Für
sie gilt offenbar nur die Devise: Sei mit
allen Wassern gewaschen und lass dich
nicht erwischen. Bei was auch immer.

Geheimdienste scheinen, so auch der
Rechts- und Politikwissenschaftler Udo
Ulfkotte in seinem neuen Buch „Der
Krieg im Dunkeln. Die wahre Macht
der Geheimdienste“, über den Geset-
zen zu schweben. So reiche ihre heimli-
che Macht wesentlich weiter als an die
ihnen gesetzlich zugebilligten Grenzen.
Und das in so genannten demokrati-
schen (Rechts-) Staaten.

Um wirtschaftliche, politische und
militärische Vorteile für ihr Land zu be-
kommen, sei den Geheimdiensten zu-
dem jedes Mittel recht. Dabei
schrecken sie selbst vor Mord und Ter-
roranschlägen, Waffengeschäften und
Drogenhandel nicht zurück.

In der Tat: Als am 10. Juli 1985 Agen-
ten des französischen Auslandsgeheim-
dienstes DGSE das Greenpeace-Schiff
„Rainbow Warrior“ im Hafen von
Auckland durch ein Bombenattentat
versenkten, scherten sie sich nicht im
geringsten um Recht und Gesetz, das
Geheimdienste vorgeben, zu verteidi-
gen. Auf die an Bord befindlichen Cr-
ewmitglieder nahmen sie keine Rück-
sicht. Ein unter Deck befindlicher
holländischer Fotograf überlebte das
Attentat nicht. Die Attentäter wurden
später in Frankreich als Helden gefeiert
und mit Orden ausgezeichnet. Skan-
dalös: Der französische Präsident Mit-
terand hatte das Attentat höchstper-
sönlich angeordnet.

Auch von anderen Geheimdiensten
weiß Ulfkotte Skandalöses zu berich-
ten. So etwa, dass die CIA zumindest
zum Mord an Patrice Lumumba im Jah-
re 1961 in Belgisch-Kongo angestiftet,
im Jahre 1973 zumindest Pinochet zur
Macht verholfen hatte, Entführungen
veranlasste und Foltergefängnisse un-
terhält, und – um die Kriegsentschei-
dung gegen den Irak zu rechtfertigen –
Berichte gefälscht sowie – eine Spezia-
lität von Geheimdiensten – Desinfor-
mationen gestreut haben. Der britische
Geheimdienst MI 6 stand dem in nichts
nach.

Am Beispiel des israelischen Ge-
heimdienstes Mossad zeigt Ulfkotte,
dass dieser bei gezielten Tötungen po-
litisch missliebiger Personen, vermeint-
liche oder mutmaßliche Terroristen,
keinerlei Hemmungen kennt. Auch die
britische Premierministerin Margaret
Thatcher machte nach einer Bot-
schaftsbesetzung in London den von MI
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5 und MI 6 gesteuerten Spezial Air Ser-
vices (SAS) klar, dass sie „kein weiteres
Problem außerhalb der Botschaft“
wünschte. Ulfkotte bringt es auf den
Punkt: „Sie wünschte keine Gefange-
nen unter den Terroristen.“ Ein Geisel-
nehmer überlebte nur deswegen seine
vorsätzliche Erschießung, weil es ihm
gelang, nach draußen zu fliehen und
Fernsehkameras das Geschehen fest-
hielten.

Der Bundesnachrichtendienst (BND),
der jüngst Schlagzeilen nicht nur wegen
der Bespitzelung von Journalisten
machte, werde, so Ulfkotte, wegen sei-
ner Arbeitsergebnisse von anderen
Diensten in West wie Ost geschätzt. Al-
lerdings, so der Autor, führte die Nähe
des BND zu den neuen Geheimdien-
sten auf dem Balkan zu absurden Si-
tuationen. So habe der BND schon drei
Wochen vor den Pogromen des 17. und
18. März 2004 im Kosovo gewusst, dass
diese für jene Tage geplant wurden, je-
doch nichts unternommen. Der Haupt-
organisator der Pogrome, bei dem
neunzehn Menschen ums Leben ka-
men, habe auf der Gehaltsliste von Pul-
lach gestanden. Der Autor zeichnet in
der Tat ein erschreckendes Bild von den
Geheimdiensten. Zugunsten ihrer Be-
fugnisse würden Bürger- und Freiheits-
rechte zunehmend eingeschränkt. Wi-
derstand dagegen sei kaum in Sicht. Da-
tenschützer, die sich zu Wort meldeten,
würden überall fast schon wie Vater-
landsverräter betrachtet.

Für Unerschrockene und Wagemuti-
ge, die sich beim Geheimdienst unbe-
dingt bewerben möchten, liefert Ulf-
kotte dennoch deren Internet-Adressen
gleich mit. So können zukünftige Agen-
ten z.B. auf der Web-Seite des Mossad
einen Fragebogen ausfüllen und Anga-
ben über ihre Ausbildung hinterlassen.
Kontaktaufnahme folgt. Bestimmt!

DIETMAR JOCHUM

Udo Ulfkotte: Der Krieg im Dunkeln.
Die wahre Macht der Geheimdienste.
Eichhorn Verlag, Frankfurt/Main
2006, 384 Seiten, 22,90 Euro.

DDR-Spionage in der
Schweiz?

Ein Militärhistoriker der Schweiz, mit
jahrelangen praktischen Erfahrungen
in Schweizer Militär- und Abwehr-
strukturen, hat in rund 10 Jahren akri-
bischer Recherche versucht herauszu-

finden, ob sein Heimatland Zielobjekt
von Spionageaktivitäten der Auf-
klärungsdienste der DDR war. 

Dr. Veleff hat viele Aktivitäten der
Hauptverwaltung Aufklärung der DDR
und des Bereiches Aufklärung der NVA
in der Schweiz dokumentieren, aber
keine Aufgabenstellungen und Infor-
mationen, die die Schweiz als unmittel-
bares Aufklärungsziel der DDR defi-
nieren, finden können. Die Dokumen-
tenlage deckt sich in dieser Hinsicht mit
den Einlassungen der von ihm befrag-
ten Zeitzeugen, nicht zuletzt der Leiter
der Aufklärungsdienste der DDR.

Einbezogen hat Dr. Veleff auch die
Aktionen des Bereiches „Kommerziel-
le Koordinierung“ im Ministerium für
Außenhandel der DDR und der für die-
sen Bereich zuständigen Abwehrdien-
steinheiten des MfS sowie politische
Aktivitäten zur Prüfung von Möglich-
keiten der Normalisierung der Bezie-
hungen DDR – BRD (die Aktionen
„Länderspiel“ und „Züricher Modell“)
unter Beteiligung von Partnern aus der
Schweiz. 

Natürlich hatte der neutrale Status
der Schweiz für bestimmte Operationen
der Nachrichtendienste Vorteile. Das
betraf die Nutzung der Schweiz als Aus-
gangs- oder Transitland für verdeckte
Einschleusungen von Kundschaftern in
die BRD und andere NATO-Staaten,
als Standort von Residenturen zur
Steuerung von Quellen z.B. in der BRD,
als „Gastland“ für Treffs mit Kund-
schaftern und auch als Chance zur Um-
gehung der von den USA zur Schädi-
gung der sozialistischen Staaten inspi-
rierten Embargoregelungen (CO-
COM).

Außerdem war die Schweiz Einsatz-
gebiet von meist zwei Residenturen der
westlichen Geheimdienste, sowohl in
der Bundeshauptstadt, aber insbeson-
dere auch in Genf bei den Einrichtun-
gen der Vereinten Nationen. Darauf
konzentrierten sich z.B. die Auf-
klärungsinteressen der HVA.

Einen etwas abweichenden Status
hatten die Militärattaches der DDR, die
in Einzelfällen auch Aufklärungsaufga-
ben im Lande realisierten. Leider wa-
ren die direkt dort eingesetzten Mitar-
beiter des Bereiches Aufklärung der
NVA nicht bereit, Dr. Veleff die Hin-
tergründe ihres Agierens im Einsatz-
land zu erläutern. 

Ansonsten kann der Autor eine auf-
richtige Gesprächsbereitschaft bei ehe-
mals leitenden Mitarbeitern beider
Aufklärungsdienste der DDR konsta-
tieren. Er verweist darauf, dass trotz un-

terschiedlicher Haltungen zu dem je-
weiligen Gesellschaftssystem hier zwi-
schenmenschliche Beziehungen mit ge-
genseitigem Respekt entstanden waren,
die es ihm ermöglichten, ein objektives
Geschichtsbild entsprechend der Ziel-
stellungen seiner Forschungsarbeit zu
erstellen. 

Eine solche Haltung trug ihm aber
auch schon die wütenden Attacken
rechtskonservativer Rezensenten ein,
denen ein solches objektives Herange-
hen nicht in ihr antikommunistisches
Weltbild passt.

Dr. Veleff hat umfangreiche authen-
tische Zeugenaussagen und einen in-
formativen Dokumentenanhang zur
Grundlage seiner Einschätzungen ge-
macht, ein Herangehen, das für jeden
ernsthaften Historiker Grundlage sei-
ner wissenschaftlichen Arbeit sein soll-
te. Dabei noch vorhandene Lücken sind
auf die Weigerung des Auswärtigen
Amtes der BRD, die dort lagernden Ak-
ten der DDR-Militärattaches  in Bern
zur Einsicht freizugeben sowie auf die
schon erwähnte Gesprächsverweige-
rung dieser Militärattaches zurückzu-
führen. Außerdem erhielt der Autor
keinen Zugang zu der Länderakte
Schweiz des Bereiches Aufklärung der
NVA, sie liegt entweder beim Amt für
Nachrichtenwesen der Bundeswehr
oder beim BND.

Die Informationsarbeit der HVA
konnte Dr. Veleff anhand der SIRA-
Einträge nachvollziehen, sie betrugen
nur 0,65 Prozent der Eingangsinforma-
tionen und stammten nicht von Quellen
unter Schweizer Staatsbürgern. Vieles
war offizielles Material bzw. betraf Ak-
tivitäten internationaler Organisatio-
nen.   

Das abschließende Resümee des Au-
tors lautet: „Über alle meine Zeitzeu-
gen ist schon viel – Gutes, Böses und
Bösartiges – geschrieben worden. Ich
selbst habe sie als Menschen unserer
Zeit kennen gelernt, welche an ihre
Ideale und an ihr Land geglaubt haben,
diesem ihrem Land dienen wollten und
ihm loyal gedient haben. Sie waren alle
der festen Überzeugung, damit zur Ver-
meidung eines neuen Krieges einen
Beitrag zu leisten.“  

KLAUS EICHNER

Peter Veleff: „Spionageziel Schweiz? –
Die Geheimdienste der DDR und de-
ren Aktivitäten  in  der Schweiz“;
Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2006,
288 Seiten, geb., ISBN 3-280-06070-2;
32,80 Euro

•
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Im Vorfeld des fünften Jahrestages der
Terroranschläge vom 11. September
2001 hat sich heute in Berlin ein Netz-
werk zur Aufklärung der Ereignisse und
deren Folgen gegründet. 

13 Journalisten und Buchautoren ha-
ben sich zusammengetan, um der Auf-
klärung der Attentate des 11. Septem-
ber einen neuen Impuls zu geben. Die
von der Bush-Regierung eingesetzte
9/11-Kommission hat so gut wie nichts
zur Aufklärung beigetragen. Sie hat na-
hezu kritiklos die offizielle Regierungs-
Version zu den Ereignissen übernom-
men. Deshalb gilt es, die zahlreichen bis
heute unaufgeklärten Widersprüche
und deren  Hintergründe umfassend zu
untersuchen sowie die Täter zu identi-
fizieren.  

Nur so kann festgestellt werden, wel-
che der verschiedenen Versionen der
Ereignisse des 11.September  zutrifft. 

a. die offizielle, von der US-Regie-
rung verkündete Version, nach
der ein Bin Laden und eine Al
Qaida die Täter sind;

b.die Version, die US-Regierung
hat von den Anschlägen gewusst
und sie gedeckt;

c. die Version, die Täter sind in Re-
gierungskreisen zu finden, da die
Anschläge die Rolle der USA
weltweit gefestigt haben  und der
Durchsetzung ihrer strategischen
Ziele im In- und Ausland nutzt.

Auf die Anschläge des 11. September
und deren Instrumentalisierung durch
den offiziellen „Krieg gegen den Ter-
ror“ gründet sich eine Politik der radi-
kalen Umwälzung der internationalen
Verhältnisse – politisch, ökonomisch
und militärisch. 

„Auch nach fünf Jahren sind die mei-
sten Fragen unbeantwortet, fast alle Wi-
dersprüche unaufgeklärt“, sagte der In-
itiator des Netzwerkes, Ronald Tho-
den. „Mittlerweile ist fast die ganze Welt
von politischem Druck und zunehmen-
den Überwachungsmaßnahmen, einer
Ausweitung der terroristischen Gewalt
und der Panik betroffen, die den  An-
schlägen in New York folgten.

Auch die Angehörigen der Opfer war-
ten bisher vergeblich auf eine neutrale Un-
tersuchung, die kriminalistisch die zahl-
reichen ungeklärten Widersprüche aufar-
beitet.“ 

„Der so genannte internationale Terro-
rismus wird zur Einschüchterung der Be-
völkerung  und zur  Umsetzung einer ver-
heerenden Politik benutzt“, sagte Ex-
Bundesminister Andreas von Bülow.
„Deshalb müssen alle offenen Fragen se-
riös und neutral untersucht und beant-
wortet werden.“  

Zum Beispiel:
Wo sind die Beweise, dass 19 arabi-

sche Attentäter vier Passagiermaschi-
nen entführten und  in Ziele in den USA
steuerten?

Wie und warum konnten vier große
Passagierjets bis zu einer Stunde unge-
hindert im amerikanischen Luftraum
operieren, ohne abgefangen zu wer-
den?

Warum wurden die Flugschreiber der
in das World Trade Center geflogenen
Maschinen angeblich nicht gefunden,
beziehungsweise bis heute nicht ausge-
wertet?

Warum gibt es bis heute keine Flug-
unfallberichte über die vier Flugzeug-
katastrophen?

Warum wurden die vier abgestürzten
Maschinen bis heute nicht professionell
identifiziert?

Warum konnten die Leichen der Hi-
jacker nicht identifiziert werden?

Wie konnten die zwei Stahltürme des
World Trade Centers nach kurzen Feu-
ern von etwa 45 Minuten wie bei einer
kontrollierten Sprengung zusammen-
stürzen, obwohl sie für den Eventualfall
eines Flugzeugeinschlages konstruiert
waren? 

Wie konnte das vom Flugzeugan-
schlag völlig unberührte World Trade
Center Gebäude Nummer 7 überhaupt
kollabieren?

„Ohne die Beantwortung dieser und vie-
ler weiterer Fragen können die aus dem
Gleichgewicht geratenen demokratischen
Strukturen nicht wieder hergestellt wer-
den“, sagte Buchautor und Netzwerk-
mitglied Gerhard Wisnewski.

Dem  heute geschaffenen Netzwerk
geht es vor allem um eine umfassende
Aufklärung der Öffentlichkeit zum
Thema 11. September und seine Fol-
gen für die westlichen Demokratien
und die Welt. Das Netzwerk will in Zu-
kunft die wichtigsten  nachprüfbaren

Aussagen zu den Hintergründen der
Angriffe auf das World Trade Center,
das Pentagon und zu den nachfolgen-
den Terroranschlägen zusammenstel-
len und für die Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Die Informationen sollen
vor allem einer wahrhaftigen Bericht-
erstattung durch die Medien dienen.
„Ein aufgeklärter, kritischer Journalis-
mus ist für eine wirklich demokratische
Gesellschaft so wichtig wie die Luft zum
Atmen“, sagte der Journalist und Buch-
autor Ekkehard Sieker. „Gerade diese
Art Journalismus ist insbesondere in der
Folge der Attentate des 11. September
2001  weitgehend verloren gegangen.“
Daher gehe es dem Netzwerk auch um
eine Behebung der Glaubwürdigkeits-
krise der Medien. 

Das Netzwerk fordert eine unabhän-
gige internationale Untersuchungs-
kommission zur Aufklärung der Ereig-
nisse des 11. September 2001 und hat
sich vorgenommen, das Zustandekom-
men einer solchen Untersuchung zu
fördern.

Berlin, den 27. August 2006

Mathias Bröckers (Journalist, Buchau-
tor, www.broeckers.com)

Heiner Bücker (Kaufmann, Betreiber
www.bushtrash.com)

Andreas von Bülow (Ex-Bundesminis-
ter, Buchautor „CIA und der 11. Sep-
tember“)

Anneliese Fikentscher (Bildjournali-
stin, Publizistin)

Regine Igel (Journalistin, Buchautorin
„Terrorjahre – die dunkle Seite der CIA
in Italien“)

Andreas Neumann (Systemanalytiker)
Michael Opperskalski (Journalist,

Buchautor, Redakteur „GEHEIM“)
Horst Schäfer (Journalist, US-Experte,

Buchautor „Im Fadenkreuz: Kuba“)
Ekkehard Sieker (Journalist, Buchau-

tor „Das RAF-Phantom“)
Eckart Spoo (Journalist, Buchautor

„Unheimlich zu Diensten“)
Webster G. Tarpley (Historiker, Buch-

autor „9/11 – Synthetic Terror – made
in USA“)

Ronald Thoden (Herausgeber „Terror
und Staat“)

Gerhard Wisnewski (Journalist, Buch-
autor „Mythos 9/11“)

11. SEPTEMBER – AUFKLÄRUNG DER ANSCHLÄGE

Wir sind dabei: „Presseerklärung 
zur Netzwerkgründung“
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Am 20. Mai 2004 verkündete George W.
Bush mit Pauken und Trompeten seinen
Plan für die Besetzung Kubas. Dieses ei-
genartige Werk mit seinen mehr als 450
Seiten hat bereits damals eine Welle von
Kritik von allen möglichen Seiten her-
vorgerufen.

Kritik vor allem von Seiten des kuba-
nischen Volkes, das durch diesen Plan
mit der Auslöschung der Nation be-
droht wurde. Kuba würde, folgte man
Geist und Buchstaben jenes finsteren
Machwerkes, schlicht und einfach auf-
hören zu existieren. Sehen wir uns ganz
kurz einmal an, was hierzulande passie-
ren würde, falls das, was Bush be-
schlossen hat, umgesetzt würde:
• die Rückgabe allen Eigentums an die

früheren Eigentümer, einschließlich
aller Wohnungen, so dass Millionen
Familien auf die Straße gesetzt wür-
den – und das innerhalb von weniger
als einem Jahr und unter der Aufsicht
und der Kontrolle der US-Regierung
durch eine Regierungskommission
der USA für die Rückgabe des Ei-
gentums.

• die Privatisierung aller Bereiche des
wirtschaftlichen Lebens, einschließ-
lich der Bildung und des Gesund-
heitswesens. Alle Genossenschaften
würden aufgelöst und die alten Lati-
fundien wieder hergestellt werden.
Das gesamte System der sozialen Si-
cherheit und Fürsorge würde besei-
tigt werden, einschließlich der Pen-
sionen und Altersrenten. Es würden

sämtliche Regeln des brutalsten Neo-
liberalismus zur Anwendung kom-
men. Mit diesen Fragen hätte sich ein
Regierungsapparat der USA zu be-
schäftigen, das Ständige Komitee der
US-Regierung für die ökonomische
Umstrukturierung.

• Bei der Umsetzung dieser Maßnah-
men rechnet man mit einem zähen
und unüberwindlichen Widerstand
der Bevölkerung. („Es wird nicht
leicht“, räumte Bush in diesem Zu-
sammenhang ein.) Darum soll eine
massive und umfassende Repression
maximale Priorität bekommen: gegen
alle Mitglieder der Kommunistischen
Partei, gegen alle Mitglieder der ge-
sellschaftlichen und Massenorganisa-
tionen und auch gegen „weitere Sym-
pathisanten der Regierung“, heißt es
in dem Text, der außerdem ausführt
(wen wundert das?), „die Liste – der
Opfer der Repression – wird lang“.
Mit diesen Fragen soll sich die Re-
gierung der USA direkt beschäftigen,
mit Hilfe eines Repressionsappara-
tes, der „vom Außenministerium or-
ganisiert und angeleitet wird“.

• Die Führung dieses Programms soll
in die Hände eines Bürokraten gelegt
werden, der von Bush mit dem
pompösen Titel eines „Koordinators
für die Umwandlung und die Um-
strukturierung Kubas“ ernannt wer-
den soll, als eine Art eingreifende
Hand und Generalgouverneur für
Kuba, wie es bereits vor über einem

Jahrhundert der General Leonard
Wood gewesen ist. Er hätte die glei-
chen Aufgaben – und den gleichen Ti-
tel – die auch Mister Brenner im zer-
störten und besetzten Irak hatte. Für
Kuba ist allerdings der „Koordinator“
bereits vorher benannt worden: Es
handelt sich um einen gewissen Cal-
eb McCarry, der seitdem schon meh-
rere europäische Länder bereist hat,
um dort ganz schamlos nach Kompli-
zen zu suchen. Seine Ernennung wur-
de von Bush als Beweis dafür zele-
briert, dass sein Plan gegen Kuba und
gegen die Kubaner nicht nur auf dem
Papier steht, sondern ernst genom-
men werden soll.

• Der Plan Bush beinhaltet auch weite-
re Maßnahmen gegen die in den USA
lebenden Kubaner, deren Kontakte
mit ihren Verwandten in Kuba noch
mehr eingeschränkt werden sollen.
Sie sollten nur noch einmal in drei
Jahren nach Kuba reisen dürfen, falls
sie dafür eine spezielle Erlaubnis er-
hielten. Darüber hinaus sind weitere
Einschränkungen vorgesehen.
Um ihr Ziel zu erreichen, wird die US-

Regierung entsprechend dem Plan Bush
ihre Aktionen gegen die kubanische Re-
volution intensivieren. Dazu gehören ei-
ne noch schärfere Wirtschaftsblockade,
die Erhöhung der finanziellen und ma-
teriellen Unterstützung für interne op-
positionelle Gruppierungen sowie eine
verstärkte Propaganda- und Desinfor-
mationskampagne.

Man muss wohl nicht be-
tonen, dass derartige Be-
strebungen zur Beseiti-
gung der Regierung eines
anderen Landes, zur Än-
derung von dessen politi-
schem, sozialem und wirt-
schaftlichem System, zur
dessen Unterwerfung un-
ter die eigene Herrschaft
eine skandalöse Verlet-
zung jeglichen internatio-
nalen Rechts darstellt.

Der illegale und aggres-
sive Charakter des Plans
Bush ist derartig offen-
sichtlich, dass er selbst von
Gruppierungen und Per-
sonen zurückgewiesen
wurde, die Gegner der ku-

KUBA

Chronik eines angekündigten Krieges
Der Plan Bush zur „Unterstützung für ein freies Kuba“*. Von Ricardo Alarcon

TASIO meint ...
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banischen Revolution und Verteidiger
imperialistischer Interessen sind. Der
Wunschtraum des Präsidenten war of-
fensichtlich, eine breite Front von Ku-
ba-Gegnern herzustellen. Dies ist deut-
lich danebengegangen.

Die Medien, die seinerzeit der Polits-
how von Bush breiten Raum einräum-
ten, verfielen danach in tiefes Schwei-
gen. Das Thema selbst hörte auf zu exi-
stieren. Das blieb so bis Dezember 2005.
Da plötzlich kam wie aus dem Nichts die
Ankündigung Washingtons, man wolle
im Mai 2006 einen neuen „Kuba-Be-
richt“ vorlegen. Spekulationen schos-
sen ins Kraut. Selbst einige rechtsge-
richtete Politiker und Wissenschaftler,
die den Plan Bush kritisiert hatten,
rechneten mit einigen Korrekturen.

Es kam der 20. Mai 2006. Die Medi-
en fragten nach. Aber es geschah nichts,
auch nicht in den Wochen danach. So-
mit geriet das Thema beinahe wieder in
Vergessenheit. Doch in der dritten Ju-
ni-Woche tauchte seltsamerweise und
beinahe unbemerkt auf der Internetsei-
te des State Department ein Dokument
mit dem Datum 20.6.2006 auf. Es wur-
de zunächst gar nicht zur Kenntnis ge-
nommen. Erst nach einer weiteren Wo-
che „entdeckten“ einige Medien in Mia-
mi und gewisse Agenturen das, was sie
schließlich als „Konzept“ zu veröffent-
lichen beschlossen.

Eigenartigerweise erfolgte die „Ent-
deckung“ zu einem Zeitpunkt, an dem
in den USA ein verlängertes Wochen-
ende bis zum 4. Juli begann. Als wenn
man es darauf angelegt hätte, dass die
Sache unter den Feierlichkeiten mit
Feuerwerk, mit patriotischer Rhetorik
und all den Sonderverkaufsaktionen
zum Unabhängigkeitstag begraben
werden sollte...

Der nun veröffentlichte Text weicht
keinen Millimeter vom Plan Bush ab.

Im Gegenteil. Er beginnt damit, dass
der Plan bestätigt wird, er begrüßt die
angeblichen Erfolge, die er erzielt ha-
ben soll, und auf dieser „soliden Basis“
werden „weitere Maßnahmen“ an-
gekündigt, um das Ende der kubani-
schen Revolution beschleunigt herbei-
zuführen.

Bevor ich zu diesen Maßnahmen
komme, muss ich auf einen besonders
eigenartigen Umstand hinweisen. Zu-
sätzlich zu den publik gemachten Maß-
nahmen wird in dem Bericht darauf

verwiesen, dass einen Anhang zum
Bericht gibt, der geheim bleiben muss –
„aus Gründen der nationalen Sicher-
heit“ und um seine „wirksame Umset-
zung“ sicherzustellen.

Nachdem alles bereits aufgelistet
wurde, was man noch auflisten konnte
– Dutzende Millionen Dollar zusätzlich
für die Söldner der USA, neue wirt-
schaftliche Restriktionen und illegale
Aktionen gegen den internationalen
Handel und gegen die Souveränität Ku-
bas und anderer Länder, zusätzliche
Strafmaßnahmen gegen Kubaner und

andere – und nachdem schon zwei
Jahre zuvor der Plan bekannt gemacht
worden war, in dem bis zum letzten De-
tail beschrieben wird, wie man Kuba re-
kolonialisieren will – nach all dem: Was
in aller Welt soll das sein, was sie bis in
höchste Ebenen geheim halten wollen?
Was verbergen sie aus Gründen „der
„nationalen Sicherheit“? Etwa neue
terroristische Angriffe? Oder neue
Mordanschläge gegen Fidel? Die mi-
litärische Aggression?

Da es sich um Bush und seine Kum-
pane handelt, sollte man keine dieser
Optionen für unmöglich halten.

* Die neue Phase der US-amerikani-
schen Politik gegen Kuba erläuterte Ri-
cardo Alarcön in der kubanischen Ta-
geszeitung „Granma“. Ricardo Alarc-
on ist Mitglied des Politbüros des ZK
der KP Kubas und Präsident der kuba-
nischen Nationalversammlung. Über-
setzung: Uli Brockmeyer, „Zeitung vum
Ltzebuerger Vollek“, Zeitung der KP
Luxemburgs

•

KUBA

Hilfe für die 
Miami 5

Jahrestag der Urteilsverkündung
des Appellationsgerichts von

Atlanta, Georgia/USA im Fall der
fünf kubanischen politischen Ge-

fangenen in den USA 
(…) Am 9. August jährt sich der Tag,

an dem drei Richter des 11th Circuit
Court of Appeals das Urteil des Ge-
richts von Miami-Dade/Südflorida von
2001 gegen die fünf Kubaner, Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero, Fernando González und
René González aufgehoben haben.
Nach anderthalbjähriger Prüfung ga-
ben sie in einer 93-seitigen Begründung
die Widerrechtlichkeit des Verfahrens
gegen die Fünf bekannt, die in einer
feindseligen Atmosphäre zu außerge-
wöhnlichen Strafen von 15 Jahren bis zu
zweimal Lebenslänglich, plus 15 Jah-
ren, wegen des nicht bewiesenen Ver-
dachts der Spionage verurteilt worden
waren. 

Nach dem Urteil der drei Richter
müsste der Fall an einem neutralen Ort,
außerhalb des von fanatischen Exilku-
banern beherrschten Miami, neu ver-
handelt werden. Gleichzeitig gilt seit-

Etliche hundert Menschen demonstrierten am 23. September in Washington für die Frei-
lassung der Miami 5. Bild: Indymedia Washington DC
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dem für die Fünf vor dem Gesetz wie-
der die Unschuldsvermutung. 

Dagegen legte jedoch die Regierung
bzw. US-Bundesstaatsanwaltschaft Be-
rufung ein und verlangte die erneute
Anhörung des Falles vor dem gesamten
Appellationsgericht in Atlanta. Die
Wiederanhörung fand unter internatio-
naler Beobachtung am 14. Februar 2006
statt. 

Seitdem warten die Fünf weiterhin in
ihren jeweiligen über die gesamte USA
verstreuten Hochsicherheitsgefängnis-
sen in Gemeinschaft mit Schwerver-
brechern auf ein gerechtes Urteil.
Während ihrer nun fast achtjährigen
Haft waren sie insgesamt 18-monatiger
willkürlicher Isolationshaft ausgesetzt,
und nach wie vor wird zweien von ihnen
grundsätzlich der Besuch ihrer Ehe-
frauen verwehrt, davon betroffen ist
auch ein achtjähriges Mädchen, das sei-
nen Vater nicht sehen darf. Letzteres
verstößt auch gegen US-Gefängnisge-
setze, wogegen Amnesty International
schon mehrfach protestiert hatte. 

Bereits bevor die drei Richter in At-
lanta im August vorigen Jahres ihr Ur-
teil bekannt gaben, hatte die UN-Ar-
beitsgruppe für Willkürliche Inhaftie-
rungen der Menschenrechtskommissi-
on in Genf am 27. Mai 2005 ihr nach
zweijähriger Analyse des Falles gefäll-
tes Urteil veröffentlicht. In ihrer sech-
seitigen Stellungnahme Nr. 19/2005
(Vereinigte Staaten von Amerika) heißt
es, die Inhaftierung der fünf kubani-
schen Gefangenen sei „ein Verstoß ge-
gen Artikel 14 des Internationalen Pak-
tes für Zivile und Politische Rechte und
entspricht nach Untersuchung des Fal-
les vor der Arbeitsgruppe der Katego-
rie III der anwendbaren Kategorien“. 

Tatsächlich hatten die Fünf als nicht-
registrierte unbewaffnete Agenten ter-
roristische exilkubanische Organisatio-
nen unterwandert, die in den 90er Jah-
ren in verstärktem Maße Bombenan-
schläge und Sabotageakte auf Kuba
verübten. Durch ihre rechtzeitigen
Warnungen an die kubanische Regie-
rung war es ihnen gelungen, über 170
der geplanten Anschläge zu vereiteln. –
Kuba beklagte 1999 vor der UNO ins-
gesamt 3.478 Tote und 2.099 Invalide
aufgrund der Terroranschläge aus Süd-
florida. 

Weitere Informationen finden Sie
unter http://www.miami5.de . 

Dipl. Päd. Josie Michel-Brüning und Di-
pl. Ing. Dirk Brüning , Jülich, Tel: 02461
– 8571, e-mail: JosieDirk@web.de 

•

Lagebilder
BERLIN/MADRID/DAKAR/BAMAKO (Ei-
gener Bericht) – Das Auswärtige Amt
und die deutsche Auslandsspionage
(BND) koordinieren ihre Aktivitäten bei
der Flüchtlingsabwehr in einer gemein-
samen Leitstelle. In dem „Gemeinsamen
Analyse- und Strategiezentrum Illegale
Migration“ (GASIM) fließen Erkennt-
nisse der deutschen Spionage-Agentu-
ren und der diplomatischen Vertretun-
gen im Ausland mit Informationen der
Polizeibehörden zusammen. Damit
führt der Berliner Kampf gegen Ar-
mutsbewegungen und politische Schutz-
suche zu einer weiteren Verdichtung der
deutschen Repressionsapparate, deren
Zentralisierung im Ausland Interesse
hervorruft. Wie das Bundesinnenmini-
sterium vermeldet, bestehen seit vergan-
genener Woche direkte Kontakte zwi-
schen der GASIM-Leitstelle und dem
russischen Innenministerium. Auch
Behörden anderer Staaten dient sich das
GASIM an und fungiert als weiterer
Transmissionsriemen der deutschen
Flüchtlingspolitik. Die von Berlin seit
Jahren betriebene Europäisierung der
Migrationsunterdrückung gipfelt in täg-
lichen Massentragödien im Mittelmeer.
Allein zwischen der afrikanischen West-
küste und den Kanarischen Inseln sind
in diesem Jahr bis zu 3.000 Menschen
ums Leben gekommen, berichten Hilfs-
organisationen. In Maßnahmen, die die
ungesetzliche Massenabschiebung meh-
rerer hundert Migranten durch spani-
sche Behörden ermöglichten, sind deut-
sche Beamte verwickelt.

Zusammenfassen
Das GASIM hat im Mai seine Tätigkeit
aufgenommen.1 In der Einrichtung ko-
operieren Mitarbeiter der Polizei (Bun-
deskriminalamt, Bundespolizei) mit In-
lands- und Auslandsgeheimdienst (Bun-
desnachrichtendienst, Bundesamt für
Verfassungsschutz) sowie mit Personal
des Auswärtigen Amtes, des Zolls und
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF). Zudem sollen
Behörden der Bundesländer einbezogen
werden. Die einzelnen Apparate arbei-
teten bislang jeweils eigenständig an
Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr.
Das Bundeskriminalamt (BKA) etwa be-
fasste sich bereits vor Jahren mit so ge-
nannter Schleusungskriminalität2 und
hat 2004 ein „Gemeinsames Analyse-
und Strategiezentrum Schleusungskri-
minalität“ (GASS) eingerichtet (zusam-
men mit Bundespolizei und Zollverwal-

tung).3 Die Bundespolizei ist in der all-
täglichen operativen Praxis mit der
Grenzüberwachung befasst. Informatio-
nen über die Herkunfts- und Transit-
staaten der Flüchtlinge sind im Auswär-
tigen Amt und beim Bundesnachrich-
tendienst (BND) in aller Fülle vorhan-
den. Als „zentrale(...) Steuerungsstelle
in Zuwanderungs- und Migrationsfra-
gen“ galt bislang das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF)4; BKA-
Präsident Jörg Ziercke hat bereits vor ge-
raumer Zeit angekündigt, die Koopera-
tion seiner Behörde mit dem BAMF zu
intensivieren.5

Vorbereiten
Die bisherige Zusammenarbeit der
Behörden genügt den Ansprüchen Ber-
lins auf möglichst vollständige Kontrolle
der Einwanderung jedoch offenbar nicht
mehr. Nicht nur treffen Spezialisten der
einzelnen Sicherheitsapparate jetzt im
GASIM aufeinander, um ihre Tätigkeit
noch effizienter zu gestalten; zudem ko-
operiert das GASIM nach Auskunft des
Staatssekretärs im Bundesinnenministe-
rium August Hanning „anlass- und auf-
gabenbezogen“ auch mit Vertretern des
Gemeinsamen Terrorismusabwehrzen-
trums (GTAZ).6 Zu seinen Aufgaben
gehören die „Sammlung aller verfügba-
ren Erkenntnisse auf dem Gebiet der il-
legalen Migration“, deren „Auswertung
und Analyse“ und die „Erstellung von La-
gebildern“ über die Entwicklung der
weltweiten Flüchtlingsströme. GASIM
wird außerdem operative Maßnahmen
der deutschen Sicherheitsapparate vor-
bereiten („Frühwarnfunktion“) sowie
behördliche Ermittlungsverfahren einlei-
ten und begleiten. Vorgesehen ist außer-
dem die „internationale Zusammenar-
beit“ mit Behörden anderer Staaten.7

Transmissionsriemen
Wie das Bundesinnenministerium mit-
teilt, hat das GASIM in der vergangenen
Woche den stellvertretenden russischen
Innenminister empfangen. Russland sei
„wie Deutschland und die weiteren Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union in
beachtlichem Umfang von illegaler Mi-
gration betroffen“ und müsse daher In-
teresse an einer Zusammenarbeit bei der
Migrationsabschottung haben, heißt es in
Berlin.8 Für die kommenden Wochen
kündigt das GASIM Besuche polnischer
und französischer Behördenvertreter an.
Damit beginnt die neue Einrichtung mit
der Internationalisierung ihrer Arbeit
und entwickelt sich zu einem neuen
Transmissionsriemen der deutschen
Flüchtlingsabwehr.
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Humanitäre Krise
Zu den Einrichtungen, mit denen GA-
SIM in Verbindung steht, gehört auch
die europäische Grenzschutzagentur
Frontex, die im Begriff ist, die Organi-
sierung der Flüchtlingsabwehr im Mit-
telmeer und im Atlantik zu übernehmen.
Dort kommt es inzwischen zu beinahe
täglichen Massentragödien, die immer
wieder auf schwere Rechtsbrüche durch
EU-Staaten zurückzuführen sind. Wie
Überlebende berichten, versank am Wo-
chenende ein Flüchtlingsboot vor Lam-
pedusa, nachdem es von einem italieni-
schen Kriegsschiff gerammt worden war;
50 Menschen ertranken.9 Ebenfalls
nach Aussage von Überlebenden ver-
dursteten 28 Migranten auf dem Meer
zwischen Mauretanien und den Kanari-
schen Inseln, nachdem sie kurz vor ihrem
Reiseziel von spanischen Polizeischiffen
abgewiesen worden waren.10 Offiziellen
Angaben zufolge sind in diesem Jahr be-
reits rund 460 Menschen bei gescheiter-
ten Einwanderungsversuchen auf dem
Atlantik ums Leben gekommen, Hilfs-
organisationen sprechen von minde-
stens 1.500 bis 3.000 Toten allein seit dem
1. Januar. Das UN-Flüchtlingshilfswerk
UNHCR hat wegen des Flüchtlingsster-
bens im Mittelmeer bereits im Novem-
ber 2005 vor einer „größeren huma-

nitären Krise“ gewarnt11; die aktuelle
Entwicklung lässt die damals befürchte-
ten Szenarien längst weit hinter sich.

Widerstand
Der von Berlin unterstützte Einsatz von
EU-Grenzschutzverbänden vor der afri-
kanischen Westküste stößt immer noch
auf Widerstand. Auch nach der gestri-
gen Kurzvisite mehrerer spanischer Re-
gierungsmitglieder in der senegalesi-
schen Hauptstadt weigert sich die dorti-
ge Regierung, die Hoheitsgewässer des
Landes für Frontex-Einheiten zu öff-
nen. Im Senegal war es zu Straßenpro-
testen gekommen, nachdem von den
Kanarischen Inseln abgeschobene
Flüchtlinge am 31. Mai von Menschen-
rechtsverletzungen der spanischen
Behörden berichtet hatten.12 Allerdings
hat der Madrider Innenminister am ge-
strigen Montag in Dakar durchgesetzt,
dass in den nächsten Tagen in senegale-
sischen Hoheitsgewässern ein Helikop-
ter und zwei Boote der spanischen Gu-
ardia Civil gemeinsam mit senegalesi-
schen Sicherheitskräften patrouillieren
werden – offiziell unter senegalesischem
Kommando.13 Frontex hat weiterhin nur
Zugang zu den Küstengewässern von
Mauretanien und Kap Verde.

Identifiziert
Im Rahmen der europäischen Maßnah-
men zur Flüchtlingsabwehr vor den Ka-
narischen Inseln kommt es inzwischen
auch zu illegalen Massendeportationen.
Presseberichten zufolge sind allein im
August mindestens 160 Flüchtlinge von
den Kanarischen Inseln nach Mali ab-
geschoben worden, obwohl das Land
kein entsprechendes Abkommen mit
Spanien oder der EU abgeschlossen hat.
Man habe Stillschweigen mit der mali-
schen Regierung vereinbart, um Prote-
ste wie im Senegal zu vermeiden, heißt
es in Madrid auf die Frage, warum die
Abschiebungen bislang geheim gehal-
ten wurden.14 Zudem seien nur malische
Staatsbürger deportiert worden. Wie die
ohne Ausweispapiere angelandeten
Flüchtlinge als Malier identifiziert wer-
den konnten, teilt die spanische Regie-
rung nicht mit. Die Feststellung des Her-
kunftsstaates unerwünschter Einwan-
derer, die ihrer Abschiebung vorausge-
hen muss, wird auf den Kanarischen In-
seln von deutschen Beamten unter-
stützt.15

Zur deutsch inspirierten europäischen
Migrationsabwehr lesen Sie auch unser
EXTRA-Dossier .
Quelle: www.german-foreign-policy.com,
Bericht: 22.08.2006

1 s. dazu Die Küste panzern
2 s. dazu Praktische Unterstützung
3 s. dazu Tausende Tote
4 s. dazu Die Küste panzern
5 s. dazu Tausende Tote
6 s. dazu Alle Kräfte bündeln
7 Antwort der Bundesregierung auf die Klei-

ne Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke,
Sevim Dagdelen und der Fraktion Die Lin-
ke: Das Trennungsgebot von Polizei und Ge-
heimdiensten und das Gemeinsame Analy-
se- und Abwehrzentrum illegale Migration
(GASiM) in Berlin Treptow; Berlin
17.08.2006

8 Internationales Interesse am neu eingerich-
teten Gemeinsamen Analyse- und Strate-
giezentrum illegale Migration; Pressemittei-
lung des Bundesministeriums des Innern
15.08.2006

9 s. dazu Tod, Typus EU
10 28 Flüchtlinge auf Seeweg nach Spanien ums

Leben gekommen; Der Standard 13.08.2006
11 s. dazu Größere humanitäre Krise
12 s. dazu Die Herren der Meere
13 Clandestins: Espagne et Sénégal envisagent

des patrouilles conjointes; Le Monde
22.08.2006

14 España devuelve 200 'sin papeles' a Malí sin
firmar un convenio de repatriación; El País
15.08.2006

15 La operación europea de control de la in-
migración ilegal en el Atlántico se pone en
marcha tras cerrar Frontex todos los trámi-
tes administrativos; Pressemitteilung des
spanischen Innenministeriums 10.08.2006

CIA-Gefängnisse 
bleiben bestehen*

Die geheimen CIA-Gefängnisse im
Ausland sollen nicht geschlossen wer-
den. „Der Präsident und ich glauben,
die amerikanischen Bürger möchten
alle zur Verfügung stehenden Mittel
beibehalten, um innerhalb unserer
Gesetze Informationen von gefangen
genommenen Terroristen zu erhal-
ten“, sagte Außen-
ministerin Condo-
leeza Rice am Sonn-
tag dem US-Sender
CBS. (…) Nach den
Worten von Rice ist
es „offensichtlich
wichtig für eine De-
mokratie, sich ver-
teidigen zu können
und dabei alle legal
zur Verfügung ste-
henden Mittel zu
nutzen“. „Natürlich
werden wir unsere
Geheimdienstakti-
vitäten fortsetzen“,
sagte Rice. Bush

hatte am Mittwoch erstmals die Exi-
stenz der CIA-Gefängnisse im Aus-
land zugegeben. Nach offiziellen An-
gaben wurden dort 1000 Personen ver-
hört. Die letzten 14 Gefangenen wur-
den Anfang vergangener Woche in das
Gefängnis Guantànamo auf Kuba ge-
bracht.

* leicht gekürzt aus: „die tageszeitung“,
12. September 2006
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DIVERSION

Aufstand gegen
Hanoi

Wie die USA versuchen, unter den
Bergvölkern Vietnams Aufruhr 

gegen die Staatsmacht zu schüren
Von Gerhard Feldbauer

Während des 10. Parteitages der KP Vi-
etnam, der vom 18. bis 25. April in Ha-
noi tagte, wurden Versuche „ausländi-
scher Kräfte“ bekannt, unter den Berg-
völkern  Aufruhr gegen die sozialistische
Staatsmacht anzuzetteln. Die  Bergvöl-
ker bilden die  etwa 60 nationalen Min-
derheiten, welche  rund  13 Prozent der
Bevölkerung ausmachen.  Innerhalb
sechs verschiedener Sprachgruppen
werden fast 50 unterschiedliche Spra-
chen oder Dialekte gesprochen. Unter
der  französischen Kolonialherrschaft
und    danach der USA-Besatzung in
Südvietnam herrschten bei den Minder-
heiten sozialökonomische  Zurückge-
bliebenheit, völliger  Analphabetismus,
mittelalterliches Denken mit Totenkult
und Geisterglauben und für  die über-
wiegende Mehrheit der  Bevölkerung
Armut und Elend.  Stammeszwist und
kriegerische Traditionen sowie eine  hi-
storisch bedingte Abneigung ausnut-
zend, versuchten sowohl Frankreich als
auch die USA   die Minderheiten gegen
die nationale Befreiungsbewegung und
später gegen die Zentralmacht der na-
tionalen Mehrheit der Kinh  (Vietna-
mesen) aufzuwiegeln.  Im Verlaufe der
Befreiungsrevolution nahmen  jedoch
immer mehr  nationale Minderheiten an
ihr teil und wurden   zuverlässige  Ver-
bündete, die  einen bedeutenden Bei-
trag zu ihrem Sieg leisteten. 

Nach dem Sieg über Frankreich  1954
und über die  USA 1975 schloss die
Volksmacht die Minderheiten in die so-
ziale, wirtschaftliche und kulturelle Ent-
wicklung ein. Ho Chi  Minh   schuf  ein
Komitee der nationalen Minderheiten,
das durch seinen  Vorsitzenden im  Mi-
nisterrang im Kabinett vertreten war.  In
den Bergregionen entstanden   15 auto-
nome  Zonen, die über eigene Bil-
dungseinrichtungen verfügten. Ein
Stammesführer wurde General und
Mitglied des Politbüros, zahlreiche wei-
tere Angehörige der Minderheiten hat-
te hohe Funktionen im Staatsapparat
und in der Volksarmee inne. Ihre An-
gehörigen konnten  an allen Schulen und
Universitäten studieren.  Linguisten,

entwickelten für die Dialekte der Berg-
völker  eine Schriftsprache, Ethnologen
sammelten ihre Lieder, Märchen und
Mythen. In diesen Prozess wurden nach
der Befreiung des Südens auch die dor-
tigen Bergvölker einbezogen. Dass die-
ser Prozess nicht problemlos verlief, be-
darf eigentlich kaum einer Erwähnung.

Die USA versuchten nach ihrer Nie-
derlage 1975 von Anfang an, die Min-
derheiten für ihre  konterrevolutionären
Ziele einzuspannen. Die jüngsten Ak-
tionen  starteten sie vor Ostern 2004 im
Gebiet der Minderheiten von Tay Nguy-
en im zentralen Hochland Südvietnams.
Unter dem Vorwand einer  angeblichen
Unterdrückung des Glaubens, beson-
ders  des christlichen, versuchten sie
Aufruhr gegen die Staatsmacht zu
schüren. Den tatsächlichen Anlass bil-
dete das wirtschaftliche Wachstum Vi-
etnams, das seit 2001 mit Steigerungs-
raten von jährlich 7,5 Prozent, 2004 so-
gar 8,4 Prozent das höchste in ganz Sü-
dostasien ist und als sozialistisches Wirt-
schaftswunder  bezeichnet wird. 

Inspiriert durch den Sieg 
der Konterrevolution  in 
ehemals sozialistischen 

Ländern Europas

Eine so genannte „Montagnard Foun-
dation Inc.“ (MFI) die  von den  USA
aus agiert,  verbreitete, die Minderhei-
ten würden  an der Ausübung ihres
christlichen Glaubens gehindert,  ihrer
Kultur und ihrer Traditionen beraubt,
gezwungen,  in die Kommunistische Par-
tei einzutreten. Der Pro-US-amerikani-
sche Sender „Star TV“  heizte  mit Be-
richten über die „religiöse Unter-
drückung“ die Stimmung an. Ganzen
Familien werde die Staatsbürgerschaft
entzogen, wenn ein Mitglied einer Kir-
che angehöre. Es gäbe 2.000 „Geheim-
kirchen“ mit 400.000 Gläubigen.  

Inspiriert durch Entwicklungen in
ehemals sozialistischen Ländern Euro-
pas verlangten  enteignete  Grundbesit-
zer die Rückgabe ihres Bodens. Forde-
rungen nach Vertreibung der Kinh aus
den Bergregionen,  Abspaltungen vom
vietnamesischen  Zentralstaat und zur
Gründung eines eigenen „unabhängi-
gern Staates“ wurden lanciert.  Ostern
2004 demonstrierten   im Gebiet von Tay
Nguyen in mehreren Städten und Ge-
meinden  Hunderte  Menschen, wozu
die MFI  auf ihrer  Homepage und in
Presseerklärungen aufgerufen hatte. Bis
zu 150.000 Menschen würden zu den
Kundgebungen kommen, hieß es.  In ei-
nem  Kommunique wurde indirekt ein-

gestanden, dass die Aktivitäten von der
MFI „öffentlich geleitet und die Welt im
voraus benachrichtigt“ wurde. Diplo-
maten  der USA-Botschaft in Hanoi und
ihres Konsulats in Ho Chi Minh-Stadt
sowie weitere Vertreter ausländischer
Organisationen und Journalisten
schickten sich an,  ins zentrale Hochland
zu reisen. Sie wurden an der Teilnahme
der Provokationen gehindert, indem
„Vietnam Airlines“ die Flüge  annul-
lierte.  

In den Provinzen Gia Lai und Dac
Nong versuchten Demonstranten in ei-
nigen Landgemeinden die Sitze der Ge-
meindeverwaltungen zu stürmen, wobei
sie Schäden an Gebäuden und Inventar
anrichteten. Bei Auseinandersetzungen
mit der Polizei gab es etwa  70 Verletz-
te und zwei Tote.1 Die Anführer der Ge-
waltakte wurden festgenommen. Die
Kommuniques der MFI  unterzeichne-
te ein      „Ksor Kok refutes the vietna-
miese Government´s Terrorist Allegati-
ons“.2 Die Schriftstellerin und Wissen-
schaftlerin Linj Nga Nie Kdam,  An-
gehörige der E’de-Minderheit, die in
Tay Nguyen in Dac Lac lebt, enthüllte,
dass es sich bei besagtem Ksor Kok  um
einen  Angehörigen der konterrevolu-
tionären Front unifie de lutte des races
oprimées (FULRO) handelte. Nach
dem Scheitern bereits nach 1975 von
ihm organisierter Terror-Aktionen war
er  in die  USA geflohen. Die Wissen-
schaftlerin gab eine beeindruckende
Übersicht über die in ihrer Heimatpro-
vinz Dac Lac seit der Befreiung Südvi-
etnams 1975 erreichten Erfolge. So ha-
be es,  schreibt sie, vor 1975  nur ein
Gymnasium in der ganzen Provinz Dac
Lac gegeben, heute aber gebe es eins in
jedem der 18 Distrikte. In allen Grund-
schulen werden die Kinder in der Spra-
che  ihrer Minderheit unterrichtet und
lernen noch Englisch dazu.3

Mit den Demonstrationen sollte Viet-
nam  der Unterdrückung der Religions-
freiheit bezichtigt werden, um dem
USA-Kongress  einen  Vorwand zur Ver-
hängung von Sanktionen zu  liefern, da-
mit  den  von Hanoi angestrebten Bei-
tritt  zur WTO zu verhindern und vor al-
lem  die internationale  Ausstrahlung
Vietnams, vor allem in Südostasien zu
torpedieren. Der jährlich für den US-
Kongress erarbeitete „International
Freedom Report“ bezog sich ausdrück-
lich auf die von der MFI verbreiteten
Gräuelberichte und auf eine in Vietnam
agierende „separatistische Dega-Grup-
pe“.4
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Nach 1975 verblieben 200.000
CIA-Agenten in Südvietnam 

Ein Reservoir für die konterrevolu-
tionären Aktionen der USA  bildeten
nach 1975 die  400.000 Soldaten der Sai-
goner Armee, die kapituliert hatten,
120.000 Polizisten, Zehntausende Be-
amte, Politiker und Angehörige reak-
tionärer Organisationen, Unternehmer,
Kaufleute und Wucherer, die sich an der
Unterdrückung des Volkes beteiligt und
bereichert hatten.  Die  konterrevolu-
tionäre Wühlarbeit organisierten  etwa
200.000 Agenten der CIA und ihrer Sai-
goner Handlanger, darunter ungefähr
30.000 Spezialisten für Mordkomman-
dos, die unerkannt in Südvietnam
zurückgeblieben waren. Es entstanden
konterrevolutionäre Organisationen,
die Putschversuche planten. 

Truppenteile der Saigoner Armee hat-
ten sich 1975 vor der Kapitulation  an die
kambodschanisch-vietnamesische
Grenze zurückgezogen. Unter dem
Schutz des von den USA in Kambodscha
unterstützten Pol Pot-Regimes drangen
sie von dort aus ständig nach  Südviet-
nam vor,  verübten Terrorakte unter der
Bevölkerung und Anschläge auf die
Behörden der Volksmacht. Auch nach
dem Einmarsch der vietnamesischen
Volksarmee im Januar 1979 und dem
Sturz Pol Pots gelang es erst nach Jah-
ren, diese Stützpunkte  auszuheben. 

Unter den USA-Agenten, die in Süd-
vietnam zurückblieben, befand sich auch
der  bereits erwähnte Ksor Kok. Unter
der Besatzungsherrschaft hatte er, von
den  USA finanziert, versucht, die   FUl-
RO als eine so genannte Dritte Kraft zwi-
schen der Befreiungsfront FNL und der
Saigoner Marionettenmacht zu installie-
ren.  Nach der Befreiung verlangte sie ei-
ne Beteiligung an der   revolutionären
Regierung. Nachdem dem Scheitern die-
ses  Ansinnens  nahm   sie  mit ihren  mi-
litärischen Einheiten    an konterrevolu-
tionären Umsturzversuchen teil. Als die
Volksmacht Mitte der 80er Jahre die Wi-
derstandsnester zerschlug,  organisier-
ten USA-Dienststellen die Flucht Koks
und 407 der FULRO-Mitglieder nach
Colorado/ USA.5

Als eine weitere Organisation zur Un-
tergrundarbeit in Vietnam agierte  eine
„Government of Free Vietnam“ (GFV)
mit Sitz in Kalifornien, die sich als „le-
gitimer“ Nachfolger der Saigoner  Re-
gierung bezeichnete und  die „Beseiti-
gung der kommunistischen Regierung“
proklamierte.  Von Stützpunkten an der
thailändisch-kambodschanischen
Grenze aus schleuste sie Agenten in die

Bergregionen ein. Nachdem Präsident
Clinton im November 2000 Hanoi einen
offiziellen besuch abgestattet hatte, kam
es seitens der SRV zu einem bestimm-
ten Klima der Aufgeschlossenheit. Das
nutzte eine Gruppe der  GFV mit ihrem
Chef Nguyen Huu Chanh um 1992,    ge-
tarnt als Vertreterin einer (nicht existie-
renden) Firma VINAMOTO zur Un-
tersuchung von Folgen des Einsatzes der
Agent Orange-Vergiftungen sowie der
Erkundung von Investitionsmöglichkei-
ten nach Vietnam einzureisen, wo sie
Kontakte mit Untergrund-Agenten  auf-
nahm. Bei ihrer Einreise schleusten die
GFV-Agenten zwei Millionen Bro-
schüren eines „Arbeitsratgebers“ ein,
der zu Streiks anstachelte. 

CIA-Agent rief sich zum 
Präsidenten einer 

„Dega-Republik“ aus

Nach Aufdeckung ihrer konterrevolu-
tionären Aktivitäten floh die Gruppe
ins kambodschanische Grenzgebiet, wo
Chanh das Kommando über eine „Alli-
ance of Resistant Forces in Indochina“
übernahm. Nachdem deren  Stützpunk-
te von der kambodschanischen Regie-
rung aufgelöst wurden, begaben sich
Chanh und seine Leute nach Orange Ci-
ty (USA), wo sie  die Gründung eines
„Zentralen Militärrates zur Leitung des
Widerstandes in Vietnam“  bekannt ga-
ben. 

Nach einem Bericht von Radio Free
Asia vom  8. August 2000 überfielen   in
Ea Hiao in der Nähe der Provinzhaupt-
stadt Buon Ma Thuot Angehörige der
Minderheiten eine Gruppe Regierungs-
kader, ein Polizeioffizier und zwei wei-
tere Personen wurden schwer verletzt,
zahlreiche Häuser und Amtsgebäude
angezündet. Viele  Einwohner flohen in
die Nachbardörfer. Nach diesen Unru-
hen fand am 22. September 2000 in der
Villa  Koks in Spartanburg South Caro-
lina/USA eine Versammlung der FUL-
RO statt, in der sich Kok zum Präsiden-
ten einer Dega-Republik ausrief. Er ver-
breitete: „Die UNO hat unsere Republik
anerkannt und wir haben schon diplo-
matische Beziehungen zu 195 Staaten in
aller Welt, außerdem unterstützt uns
Präsident Clinton“. Spezialisten würden
nach Vietnam entsandt, um dort die
Kräfte zusammeln. Am 29. Januar 2001
wurden zwei dieser „Spezialisten“ beim
Überschreiten der Grenze festgenom-
men, als sie große Mengen  Hetzschrif-
ten    Koks nach Vietnam schmuggeln
wollten, in denen  zur Abspaltung für die
Dega-Republik aufgerufen wurde.

Von den USA aus die 
Konterrevolution über 
Mobilfunk  mobilisiert

Von den USA aus rief der FULRO-Chef
seine Agenten über Mobilfunk auf, ei-
nen Marsch nach den  Provinzhaupt-
städten  Pleiku und Buon Ma Thuot  zu
organisieren. Sie sollten zum  Sturz der
Provinzregierungen  und zur  „Übertra-
gung der Macht und des Grundbesitzes
an Ksor Kok“ aufrufen. Der FULRO-
Führer versicherte, in Pleiku und Buon
Ma Thuot würden Beamte der UNO
und der USA die Demonstranten er-
warten, sie würden Geld erhalten und
ihnen Häuser und Land zugeteilt. Den
Rädelsführern vor Ort gelang es, einige
Hundert Angehörige der Minderheiten
zur Teilnahme  aufzuwiegeln. Aus den
USA wurde zu den Vorkommnissen  ein
Horrorszenario verbreitet, nach dem an
den Protestmärchen   20.000 Menschen
teilgenommen hätten, gegen die ebenso
viele Soldaten  eingesetzt, 600 Demon-
stranten  brutal zusammengeschlagen,
20 Polizisten verletzt,  sämtliche Dörfer
der Minderheiten von Panzerverbänden
umstellt worden seien.

Am 2. Februar wurde  der Vizedirek-
tor des Kulturamtes von Pleiku, der an-
gesehene Künstler Y Brom, entführt,
um ihn zu zwingen, die Forderungen
Koks in einer öffentlichen Erklärung zu
unterstützen. Als Y Brom sich weigerte,
wurde er misshandelt. Ein  für die FUL-
RO-Bande aktiver protestantischer Pa-
stor sagte später aus, dass er    im Auf-
trag Ksor Koks „gegen die Politik von
Partei und Staat“ aktiv sei.

Die Zeitung der KPV „Nhan Dan“
berichtete, dass die örtlichen Behörden
„angemessene Sicherheitsmaßnahmen
zur Wiederherstellung der Ordnung“
anwendeten. Zur Klärung strittiger Fra-
gen fanden Aussprachen mit den De-
monstranten statt. Die Verhafteten, die
ihre Schuld eingestanden,  wurden nach
einer Vernehmung wieder freigelassen,
den Demonstranten zur Rückkehr in ih-
re Heimatorte Transportmittel zur Ver-
fügung gestellt. Die Mehrheit der Ein-
wohner habe  die extremen Aktionen
der Provokateure verurteilt und ver-
langt,  strenge Maßnahmen gegen sie
anzuwenden. 

Auch nach Ostern 2004 wurden gegen
die Aufrührer, wie KPV-Generalse-
kretär Nông Duc Manh auf dem Partei-
tag im April 2006 erklärte,  die zur Ge-
währleistung der Sicherheit und Ord-
nung erforderlichen Maßnahmen er-
griffen.  Manh, selbst  Angehöriger der
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Naming 
Names

von Enrique Bermudez

Geheime CIA-Operationen finden
nicht im luftleeren Raum statt. Sie
benötigen ein dicht gewobenes organi-
satorisch-logistisches Netz, das das
Zielgebiet bis in alle sensiblen Berei-
che erfasst. Wie eine schwarze Spinne
sitzt in diesem Netz die jeweilige CIA-
Station, die in der entsprechenden US-
Botschaft untergebracht ist. Unter der
Tarnung und der diplomatischen Im-
munität einer Botschaft oder eines
Konsulates lassen sich für die CIA am
sichersten und günstigsten jene orga-
nisatorischen, technischen und perso-
nellen Voraussetzungen schaffen, oh-
ne die CIA-Aktivitäten in dem betrof-
fenen Land unmöglich sind.

An den „CIA-Diplomaten“ hängen
ungezählte Spitzel, Spione, Agenten,
Ausbilder und Spezialisten. Diese ar-
beiten – eingeschleust oder angewor-
ben – in Parteien, Verbänden, Studen-
tenorganisationen, Gewerkschaften,
Medien, in den militärischen und Re-
gierungsstellen sowie im wirtschaftli-
chen Sektor des Landes. Sie können je-
doch ebenso in US-amerikanischen

Firmen, Institutionen und Organisa-
tionen untergebracht sein. Zudem be-
nutzt die CIA US-Touristen, Aus-
tauschstudenten, Schüler, ja sogar
Priester und Wissenschaftler, um an
die benötigten Informationen zu ge-
langen oder Geheimdienstoperatio-
nen vorzubereiten.

Unser NAMING NAMES, d.h. die
Enttarnung unter diplomatischer Tar-
nung arbeitender CIA-Agenten, ist da-
mit für alle Betroffenen Hilfe zur
Selbsthilfe ...

CIA in Venezuela
Botschaft in Caracas

Whitaker, Kevin M.
(wahrscheinlich CIA-Chief of Station)
Spätsommer 2006  

Gregory, Virginia
Spätsommer 2006  

Downes, Robert R.
Spätsommer 2006   

Reabold, Miguel J.
Spätsommer 2006

Wechsler, Harvey A.
Spätsommer 2006   

Allen, Robert E.
Spätsommer 2006    

Dumas, Timothy W.
Spätsommer 2006

DEA-Resident:
Beckwith, Joseph
Spätsommer 2006

CIA in Bahrain
Botschaft in Manama

Bondy, Steve
(wahrscheinlich CIA-Chief of Station)
Sommer 2006   

Bondy, Meghan
Sommer 2006   

Cobb, Sara
Sommer 2006  

Feldmann, Paul H.
(Resident in Brüssel, Belgien)
Sommer 2006  

Bonnett, Bill
Sommer 2006   

Swinehart, Keith
Sommer 2006

Naming Names

Minderheit der Tay,  wies die haltlosen
Anschuldigungen nach Unterdrückung
von Religionsfreiheiten zurück und er-
klärte, dass die SRV konsequent das
Recht und die Freiheit jedes Bürgers
nach Wahl oder Nichtwahl einer Religi-
on und ihre Praktizierung entsprechend
dem Gesetz gewährleistet.  20 der  83
Millionen Einwohnern sind  Gläubige,
die über 22.000 entsprechende Einrich-
tungen verfügen.    Das  Programm der
sozialökonomischen Entwicklung ent-
halte  auch Investitionen  für die Ver-
besserung der Glaubensinstitutionen,
darunter vor allem in den Bergregionen.

Hauptkettenglied der
Unabhängigkeit bleibt
führende Rolle der KP

Zur Wahrung der nationalen Unabhän-
gigkeit und der Sicherheit des Landes
betrachtet die Partei- und Staatsführung
Vietnams auch künftig die  führende
Rolle der KPV. Damit  erteilte der Par-
teitag dem von ausländischen Kapital-

kreisen ausgehenden Druck nach Auf-
gabe ihres „Führungsmonopols“   oder
auch nur einer „Lockerung“  ihrer Funk-
tion und damit der des Staates    eine ent-
schiedene Abfuhr. Die KPV zählt 3,1
Millionen Mitglieder. 700.000 kamen in
den letzten fünf Jahren dazu,  vor allem
aus dem Jugendverband Ho Chi Minh.
Ein eindrucksvolles Ergebnis der engen
Verbundenheit mit dem Volk und vor al-
lem der Jugend des Landes, von der ei-
ne gewisse Propaganda auch immer be-
hauptet, sie habe mit dem Sozialismus
nichts mehr am Hut. Mit einem  ein-
mütigen Bekenntnis  zum  Marxismus-
Leninismus und den  Ideen Ho Chi Min-
hs wurde eine weitere, von den Feinden
des Sozialismus gern verbreitete Illusi-
on des Scheiterns des wissenschaftli-
chen Sozialismus ins Reich der Legen-
den verwiesen.  Im  neuen Fünfjahrplan
soll  das bisherige hohe Wachstum von
7,5 bis acht Prozent beibehalten  und da-
mit  die Beseitigung der Arbeitslosigkeit
und der Armut sowie eine weitere He-
bung des Lebensniveaus   aller Schich-
ten der Bevölkerung erreicht werden. 

Ausführliche Hintergrundinformatio-
nen, auch über die nationalen Minder-
heiten finden sich in dem Buch von Ire-
ne und Gerhard Feldbauer, Sieg in Sai-
gon, Pahl Rugenstein Nachf., 2. Aufla-
ge, Bonn 2006.  

Quellen:
1 Die MFI verbreitete Gräuelmärchen, es ha-

be 400 Opfer gegeben, andere westliche
Quellen berichteten von Tausenden, die von
der Polizei niedergemetzelt worden seien,
von vergewaltigten Schulmädchen, in die
Flüsse geworfenen Leichen

2 www.montagnard-fondation.org. Zit. In „Vi-
etnam Kurier, Düsseldorf, 2/2004, S. 36.

3 Ebenda, S. 37 f.
4 Name einer Minderheit in Tay Nguyen, auch

als Sammelbegriff für die dort ansässigen
Minderheiten gebräuchlich

5 Soweit keine anderen Quellen genannt wer-
den, beziehen sich die folgenden Angaben
auf einen Kommentar mit Hintergrundinfor-
mationen des bekannten Vietnamforschers
und Vorsitzenden der deutschen Freund-
schaftsgesellschaft mit Vietnam, Prof. Gün-
ter Giesenfeld, in „Vietnam Kurier“,  1/2001



Agent des Quartals 

Infos: 0221-2839995 /Abo-probeexemplar@geheim-magazin.de

GEHEIM erscheint seit 1985, seit 1992
vierteljährlich      ISSN 0930-8571

Redaktion:
Ingo Niebel, Michael Opperskalski
(v.i.S.d.P.)
Redaktionsvertretung Berlin:
Prof. Dr. Hans Fischer
Regelmäßiger Kolumnist:
Richard Franz
Redaktion Köln:
GEHEIM-Magazin
c/o Michael Opperskalski
Postfach 270324
50509 Köln
Tel.: 0221-2839995, 2839996
Fax: 0221-2839997
E-Mail: redaktion-geheim@geheim-
magazin.de
Internet: www.geheim-magazin.de
Ingo Niebel:
Tel.: 0221-9462390 Fax: 0221-9462391
E-Mail: niebel@geheim-magazin.de
Michael Opperskalski:
Tel.: 0721-151424036 
Fax: 0721-151424036
E-Mail: opperskalski@geheim-maga-
zin.de

Redaktionsvertretung Berlin
Prof. Dr. Hans Fischer
Tel.: 040-3603234485
Fax: 040-3603234485
E-Mail: fischer@geheim-magazin.de
Regelmäßiger Kolumnist
Richard Franz
c/o Redaktion Köln
E-Mail: franz@geheim-magazin.de
Hotline für Abos und Probeexemplare:
Tel.: 0221-2839996
E-Mail: abo-probeexemplar@geheim-
magazin.de

Die Redaktion übernimmt keine Verant-
wortung für unverlangt eingesandte Ma-
nuskripte. Copyright bei der Redaktion
und den Autoren. Die gedruckten Beiträ-
ge können, müssen aber nicht die Mei-
nung der Redaktion oder der Redakteu-
re wiedergeben. Bei namentlich gekenn-
zeichneten Artikeln tragen die Autoren
die Verantwortung für den Inhalt ihrer
Beiträge.
Eigentumsvorbehalt
Nach diesem Eigentumsvorbehalt bleibt
das Zeitschriftenexemplar solange Ei-
gentum des Absenders, bis es der/dem

Gefangenen persönlich ausgehändigt
worden ist. Zur-Habe-Nahme ist keine
Aushändigung im Sinne des Vorbehalts.
Wird das Zeitschriftenexemplar der/dem
Gefangenen nicht persönlich ausgehän-
digt, ist es unter Angabe des Grundes für
die Nichtaushändigung an den Absender
zurückzusenden.
Verlag und Vertrieb
GNN Gesellschaft für Nachrichtenerfas-
sung und Nachrichtenverbreitung, Ver-
lagsgesellschaft in Schleswig-Holstein /
Hamburg
Neuer Kamp 25, 20359 Hamburg
Tel.: (0 40) 43 18 88 20; Fax: 4318 88 21
E-Mail: gnn-hhsh@hansenet.de
Konto: Postbank Hamburg, 25 265-201, 
BLZ 200 100 20
Bezugsbedingungen
Einzelheft: 4,30 Euro
Jahresabo: 19,40 Euro
Ermäßigtes Abo für Schüler, Studenten,
Arbeitslose, Rentner: 14,30 Euro
Organisationsabo: 35,80 Euro
Förderabo: 35,80 Euro
Anschlussgebiet: 14,30 Euro
(Auslandsabos werden gesondert be-
rechnet.)

GEHEIM-Impressum

J. Patrick Maher
– Der „Mission

Manager“
Im August 2006 ernannte John Negro-
ponte, der oberste Koordinator der
US-Geheimdienste, einen sogenann-
ten „Mission Manager“ des Aus-
landsgheimdienstes CIA für Venezue-
la und Cuba. Bisher war nur Nordkorea
und Iran soviel Aufmerksamkeit zuteil
geworden. 

Den neugeschaffenen Posten besetzt
J. Patrick Maher, der schon seit 32 Jah-
ren bei der CIA dient und Lateiname-
rika-Spezialist ist. Seine Aufgabe lau-
tet, die politischen Entscheidungsträ-
ger in Washington jederzeit mit richti-
gen Informationen zu versorgen. Dazu
hat Maher das Recht, Informationen
aus allen US-Geheimdiensten zusam-
menzutragen. Sein Ziel sei es, so Ne-
groponte, „die Entwicklung von Stra-
tegien abzusichern.“ Derartige An-
strengungen seien heutzutage höchst

wichtig, erklärte der Boss aller US-
Spione, „da die politischen Entschei-
dungsträger sich zunehmend auf die
Herausforderungen konzentrieren,
die Cuba und Venezuela für die US-
amerikanische Außenpolitik darstel-
len.“ Das strategische Endziel der von
Negroponte angeordneten Geheim-
dienstoperationen ist der Regime-
wechsel in den beiden lateinamerika-
nischen Ländern. 

Bereits im Frühjahr 2005 hatte der
damalige CIA-Chef Porter J. Goss pro-
phezeit, daß Venezuela ein „potentiel-
ler Raum für Instabilität“ sein werde.
Das Land befindet sich im Wahlkampf.
Am 3. Dezember werden die Venezo-
laner ihren Präsidenten wählen und
der wird wieder Hugo Chávez heißen,
falls er dann noch leben sollte. Im April
2002 überstand er den von den USA
und Spanien unterstützten Putschver-
such und im Winter 2002/2003 die Sa-
botageaktion gegen die venezolani-
sche Erdölindustrie, aber die Gefahr
hat seitdem keineswegs abgenommen,
sondern sie ist gestiegen. Die Publizi-
stin Eva Golinger, eine Expertin, was

die CIA-Aktivitäten gegen Chávez be-
trifft, sagt: „Seit 2005 hat die CIA ihr
Personal in Venezuela um 50 Prozent
aufgestockt.“ 

Chávez nahm die Ernennung des
„Mission Managers“ zum Anlaß, um
auf einer Wahlkampfveranstaltung an
die Ausweisung von vier US-Spionen
zu erinnern. Ohne weitere Einzelhei-
ten zu nennen, erwähnte er die Fest-
nahme einer mutmaßlichen CIA-
Agentin, die im Bundesstaat Valencia
Anlagen der Erdölindustrie fotogra-
phiert hatte. Im Februar verwies er den
US-Militärattaché und einen seinen
Mitarbeiter des Landes, als bewiesen
war, daß sie versucht hatten, An-
gehörige der venezolanischen Streit-
kräfte zu rekrutieren. Chávez warnte
erneut vor einer möglichen US-Invasi-
on und forderte: „Yankees go home!“
In der ihm eigenen Art, seine Gegner
auch mal durch den Kakao zu ziehen,
klärte er das Geheimnis um den ersten
Vornamen von Maher auf: das J. kön-
ne nur für Jack stehen, wie „Jack the
Ripper“, erklärte Chávez. 

INGO NIEBEL


